Obergericht des Kantons Zurich

I. Strafkammer

Geschafts-Nr.: SB160406-O/U

Mitwirkend: die Oberrichter lic. iur. R. Naef, Prasident, lic. iur. S. Volken und
Oberrichterin lic. iur. L. Chitvanni sowie die Gerichtsschreiberin
MLaw M. Konrad

Urteil vom 1. Februar 2017

in Sachen

A. ,

Beschuldigter und Berufungsklager

amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X.

gegen

Staatsanwaltschaft Ziirich-Sihl,
vertreten durch Leitenden Staatsanwalt lic. iur. D. Kloiber,

Anklagerin und Berufungsbeklagte

betreffend
mehrfache versuchte einfache Korperverletzung etc.

und Widerruf

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Ziirich, 1. Abteilung, vom
23. August 2016 (DG160183)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Zurich-Sihl vom 6. Juni 2016 (Urk. 22)
ist diesem Urteil beigeheftet.

Urteil der Vorinstanz
(Urk. 90 S. 76 ff.)

Es wird erkannt:

1. Der Beschuldigte ist schuldig

- der mehrfachen versuchten einfachen Koérperverletzung im Sinne von Art. 123
Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB,

- der einfachen Korperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB,

- der versuchten Gewalt und Drohung gegen Behorden und Beamte im Sinne
von Art. 285 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB,

- der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behorden und Beamte im Sinne
von Art. 285 Ziff. 1 StGB,

- der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB sowie
— der Ubertretung des BetmG im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmGi.V.m. Art. 19
Abs. 1 lit. d BetmG.

2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 8 Monaten Freiheitsstrafe sowie mit einer Busse
von Fr. 100.—.

3. Die Freiheitsstrafe sowie die Busse (1 Tag Ersatzfreiheitsstrafe) hat der Beschul-

digte vollumfanglich durch Haft (bis und mit heute 304 Tage) erstanden.

4. Der bedingte Vollzug bezlglich der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft
Limmattal/Albis vom 21. Oktober 2013 ausgefallten Geldstrafe von 45 Tagessatzen

zu Fr. 30.— wird widerrufen.

5. Es wird eine stationare therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB
(Behandlung von psychischen Stérungen) angeordnet.

6. Die Privatklager B. , C. und D. werden mit ihren Zivilansprtchen

auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.



10.

11.

12.

13.

Die mit Beschlagnahmeverfiugung der Staatsanwaltschaft Zirich-Sihl vom 8. Juni

2016 beschlagnahmten Gegenstande, namentlich

- 1 Kugelschreiber (A008'237'614),

- 1 Fahrradlampe (A008'237'636),

- 1 Paar weisse Gummihandschuhe (A008'237'625),
lagernd bei der Kasse der Staatsanwaltschaft Zurich-Sihl, sind dem Beschuldigten
nach Eintritt der Rechtskraft auf erstes Verlangen herauszugeben. Holt der Be-

schuldigte die genannten Gegenstande nicht innert 60 Tagen seit der Rechtskraft

dieses Entscheids ab, werden sie durch die Lagerbehdrde vernichtet.

Die mit Beschlagnahmeverfugung der Staatsanwaltschaft Zurich-Sihl vom 8. Juni
2016 beschlagnahmten 2 Gramm Marihuana, lagernd bei der Stadtpolizei Zurich,

BM-Lager-Nr. 1, werden eingezogen und durch die Lagerbehoérde vernichtet.

Die Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 4'500.— ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 13'095.80 Gutachten

Fr. 388.80 Auslagen Untersuchung

Fr. 150.—  Zeugenentschadigung

Fr. 23'730.45 amtliche Verteidigung

Allfallige weitere Kosten bleiben vorbehalten.

Rechtsanwalt lic. iur. X. wird fur seine Aufwendungen als amtlicher Verteidi-
ger des Beschuldigten mit Fr. 23'730.45 (inkl. Barauslagen und 8% MwSt.) aus der

Gerichtskasse entschadigt.

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen
diejenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt und
sofort abgeschrieben. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden definitiv auf

die Gerichtskasse genommen.
(Mitteilungen)

(Rechtsmittel).



Berufungsantriage:

Der amtlichen Verteidiqung des Beschuldigten:

In Abanderung der Dispositivziffer 1 des angefochtenen Urteils sei der Be-
schuldigte der versuchten Drohung im Sinne von Art. 180 StGB sowie even-
tualiter der Tatlichkeit im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB schuldig zu spre-

chen.
Im Ubrigen sei der Beschuldigte frei zu sprechen.

In Abanderung der Dispositivziffer 2 des angefochtenen Urteils sei der Be-

schuldigte milde zu bestrafen.

In Abanderung der Dispositivziffer 4 des angefochtenen Urteils sei vom Wi-
derruf des bedingten Vollzugs der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft
Limmattal/Albis vom 21. Oktober 2013 ausgefallten Geldstrafe von 45 zu

Fr. 30.— abzusehen.

In Abénderung der Dispositivziffer 5 des angefochtenen Urteils sei keine sta-
tionare therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB anzuordnen.
Es sei auch keine andere strafrechtliche Massnahme anzuordnen.

In Abanderung des angefochtenen Urteils seien dem Beschuldigten aus der

Staatskasse eine angemessene Entschadigung und Genugtuung auszurich-

ten.

Die Kosten des Berufungsverfahrens seien inklusive Kosten der amtlichen

Verteidigung auf die Staatskasse zu nehmen.

Der Staatsanwaltschaft Zirich-Sihl:
(Urk. 103 S. 1)

Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils.



Erwagungen:

l. Prozessuales

1.  Verfahrensgang

1.1. Zum Verfahrensgang bis zum vorinstanzlichen Urteil kann zwecks Ver-
meidung von unndtigen Wiederholungen auf die zutreffenden Erwagungen der
Vorinstanz im angefochtenen Entscheid verwiesen werden (Urk. 90 S. 5 ff;
Art. 82 Abs. 4 StPO).

1.2. Mit Urteil des Bezrksgerichts Zirich, 1. Abteilung, vom 23. August 2016
wurde der Beschuldigte A.  im Sinne des eingangs wiedergegebenen Ur-
teilsdispositivs schuldig gesprochen und bestraft. Gegen dieses Urteil liess er mit
Schreiben vom 26. August 2016 innert Frist Berufung anmelden (Urk. 82). Das
begrundete Urteil wurde dem Beschuldigten in der Folge am 27. September 2016
zugestellt (Urk. 88/2), woraufhin die amtliche Verteidigung mit Eingabe vom
13. Oktober 2016 fristgerecht die Berufungserklarung beim hiesigen Gericht ein-
reichte (Urk. 96).

1.3. Mit Prasidialverfigung vom 14. Oktober 2016 wurde den Privatklagern und
der Anklagebehdrde Frist angesetzt, um Anschlussberufung zu erklaren, oder be-
grundet ein Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen (Urk. 98). Daraufhin
teilte die Anklagebehdrde mit Eingabe vom 17. Oktober 2016 mit, sie verzichte
auf die Erhebung einer Anschlussberufung und beantrage die Bestatigung des
vorinstanzlichen Urteils (Urk. 103). Die Privatklager liessen sich innert Frist nicht

vernehmen.

14. Am 26. Januar 2017 fand die Berufungsverhandlung statt, zu welcher der
Beschuldigte in Begleitung seines amtlichen Verteidigers Rechtsanwalt lic. iur.
X. erschienen ist (Prot. II S. 6 ff.).



2. Umfang der Berufung

2.1. In ihrer Berufungserklarung vom 13. Oktober 2016 beantragte die amtliche
Verteidigung des Beschuldigten einen Schuldspruch wegen versuchter Drohung
sowie eventualiter wegen Tétlichkeit. Im Ubrigen wurde ein Freispruch beantragt.
Weiter liess der Beschuldigte eine mildere Sanktion sowie den Verzicht auf den
Widerruf und auf die Anordnung einer stationdren Massnahme beantragen.
Schliesslich beantragte die Verteidigung namens des Beschuldigten eine an-
gemessene Entschadigung sowie die Ausrichtung einer Genugtuung und die

Ubernahme samtlicher Kosten auf die Staatskasse (Urk. 96 S. 2).

2.2. Anlasslich der Berufungsverhandlung schrankte die amtliche Verteidigung
auf entsprechende Nachfrage die Berufung zudem insofern ein, als sie zu Proto-
koll erklarte, der vorinstanzliche Verweis der Zivilanspriche der Privatklager auf
den Weg des Zivilprozesses, die Herausgabe der beschlagnahmten Gegen-
stande, die Einziehung und Vernichtung des beschlagnahmten Marihuanas, die
vorinstanzliche Kostenfestsetzung sowie die Festsetzung der Entschadigung der

amtlichen Verteidigung wirden nicht angefochten (Prot. Il S. 7).

2.3. Dementsprechend ist das vorinstanzliche Urteil in den Dispositiv Ziffern
6 (Verweis der Zivilanspruche der Privatklager auf den Weg des Zivilprozesses),
7 (Herausgabe der beschlagnahmten Gegenstande), 8 (Beschlagnahmung und
Vemnichtung des eingezogenen Marihuanas), 9 (Kostenfestsetzung) und
10 (Entschadigung der amtlichen Verteidigung) nicht angefochten und damit in

Rechtskraft erwachsen, was vorab mittels Beschluss festzustellen ist (Art. 404
Abs. 1 StPO).

2.4. Im Ubrigen Umfang steht das vorinstanzliche Urteil zwecks Uberprifung zur

Disposition.

3. Verwertbarkeit Gutachten / Beweisantrage

3.1. Die Verteidigung brachte anlasslich der Berufungsverhandlung im Rahmen
der Begrundung ihres vorgenannten Antrags, es sei von der Anordnung einer

stationaren therapeutischen Massnahme nach Art. 59 StGB abzusehen, sowohl



prozessuale, als auch inhaltliche Mangel betreffend das Gutachten von Dr. med.
P._ vom 14. April 2016 vor (Urk. 116 S. 3 ff.). Sodann stellte sie in diesem
Zusammenhang zwei Beweisantrage eventualiter (Urk. 116 S. 10 und S. 12), wel-
che aufgrund ihres thematischen Zusammenhangs nachfolgend im Rahmen der
Ausfuhrungen zur Anordnung einer Massnahme behandelt werden. Gleiches gilt
fir die von der Verteidigung aufgeworfene Frage der Verwertbarkeit des im Recht
liegenden Gutachtens, weshalb auch diesbezlglich auf die Erwagungen unter Zif-

fer VI zu verweisen ist.

4. Allgemeines

4.1. Im Rechtsmittelverfahren kann das Gericht fur die tatsachliche und die recht-
liche Wurdigung des angeklagten Sachverhalts auf die Begrindung der Vor-
instanz verweisen. Soweit nachfolgend von dieser Mdglichkeit Gebrauch gemacht

wird, erfolgt dies jeweils in Anwendung von Art. 82 Abs. 4 StPO.

4.2. Gemass standiger bundesgerichtlicher Praxis muss sich die urteilende In-
stanz nicht mit allen Parteistandpunkten einlasslich auseinandersetzen und jedes
einzelne Vorbringen ausdrucklich widerlegen. Die Berufungsinstanz kann sich im
Rahmen ihrer nachfolgenden Erwagungen daher auf die fir diesen Entscheid we-
sentlichen Punkte beschranken (BGE 141 V249 E.1.3.1; BGE 139 IV 179

E. 2.2; je mit weiteren Hinweisen).

ll. Sachverhalt

1.  Allgemeines

1.1. In Bezug auf den Vorfall zum Nachteil des Privatklagers B.  am
26. Mai 2015, um ca. 23:15 Uhr hat die Vorinstanz einleitend erwogen, der Be-
schuldigte habe zunachst bestritten, sich anklagegemass verhalten zu haben.
Schliesslich habe er sich aber beziiglich dieses ersten Anklagevorwurfes in objek-
tiver Hinsicht gestdndig gezeigt. Der eingestandene Sachverhalt decke sich mit
dem Untersuchungsergebnis, weshalb der Sachverhalt gemass Dossier 1 als er-

stellt zu erachten sei (Urk. 90 S. 9). Diese Erwagungen im angefochtenen Ent-



scheid wurden durch die Verteidigung im Berufungsverfahren nicht in Abrede ge-
stellt, jedoch wurde diesbezlglich geltend gemacht, der Beschuldigte habe in
Notwehr gehandelt. Auf dieses Vorbringen wird, infolge des Verweises der Vertei-
digung in ihrem Pladoyer auf ihre Erwagungen im vorinstanzlichen Verfahren
(Urk. 116 S.2), hernach im Rahmen der rechtichen Subsumtion naher einzu-
gehen sein (vgl. nachfolgend Ziffer lll. 6). Der Ubrige Anklagesachverhalt wurde
vom Beschuldigten sowohl in der Untersuchung, als auch vor Vorinstanz und im
Berufungsverfahren vehement bestritten. Diesbezlglich hat nachfolgend eine

Beweiswurdigung zu erfolgen.

1.2. Die allgemeinen Grundsatze der Beweiswurdigung wurden durch die Vor-
instanz vollstandig und richtig zusammengefasst. Ebenso haben sich die Vorder-
richter einlasslich und zutreffend zu den vorhandenen Beweismitteln und zu deren
Verwertbarkeit gedussert. Auf diese Uberzeugenden Erwagungen im angefoch-
tenen Entscheid kann vollumfanglich verwiesen werden (Urk. 90 S. 10 ff.), dies
umso mehr, als auch die Verteidigung keinen anderslautenden Standpunkt einge-

nommen hat.

1.3. Schliesslich hat sich die Vorinstanz mit der Frage der Glaubwurdigkeit der
aussagenden Personen und namentlich auch mit den von der Verteidigung ins
Feld gefihrten Argumenten einlasslich auseinander gesetzt. Zusammenfassend
ist sie zum Schluss gekommen, dass die befragten Zeugen und Auskunftsperso-
nen bei objektiver Betrachtung insgesamt als glaubwurdig erscheinen wurden. Es
konne ebenso wenig angehen, ihnen aufgrund ihrer beruflichen oder gesellschaft-
lichen Stellung per se die Glaubwirdigkeit abzusprechen, wie ihnen deshalb eine
grundsatzlich erhohte Glaubwurdigkeit zu attestieren (Urk. 90 S. 13 ff.). Was die
Vorinstanz unter dem Titel Glaubwurdigkeit erwagt, ist nicht zu beanstanden. Sie
nimmt die kritischen Einwande der Verteidigung auf und setzt sich grindlich mit
diesen auseinander. Namentlich erkennt sie zu recht, dass das von der Ver-
teidigung vorgebrachte Argument der personlichen Nahe zwischen den diversen
Polizeibeamten nicht einfach von der Hand gewiesen werden kann. Dennoch
— und das ist letztlich entscheidend — bestehen keine konkreten Anhaltspunkte

daflr, dass das kollegiale und teilweise bestimmt auch freundschaftliche Verhalt-



nis zwischen einzelnen Polizeibeamten vorliegend dazu fihren wirde, dass ihnen
per se die Glaubwirdigkeit abgesprochen werden misste. Dies umso weniger,
als es als praktisch ausgeschlossen erscheint, dass sich zehn Beamte der Stadt-
polizei Zurich von zwei verschiedenen Polizeiwachen zu einem Komplott gegen
den Beschuldigten zusammenschliessen um diesen ohne Grund zu belasten und
dabei gleichzeitig ihre gesamte berufliche Existenz leichtfertig aufs Spiel setzen.
Mit der Vorinstanz ist daher zusammenfassend festzuhalten, dass die befragten
Zeugen und Auskunftspersonen insgesamt als glaubwirdig zu bezeichnen sind.
Eine weitergehende Auseinandersetzung mit der Frage der Glaubwurdigkeit
drangt sich vorliegend auch mit Blick auf die einschlagige bundesgerichtliche
Rechtsprechung nicht auf. Bekanntlich misst das Bundesgericht namlich der Fra-
ge der Glaubwurdigkeit einer Person lediglich eine untergeordnete Bedeutung zu,
da diese keinerlei Rickschlisse auf die ungleich wichtigere Frage der Glaub-
haftigkeit der konkreten Aussagen erlaubt (BGE 128 | 81 E. 2).

2. Sachverhalt betreffend Dossier 2

2.1. Dem Beschuldigten wird in der Anklageschrift vom 9. Juni 2016 in Dossier
2 vorgeworfen, er habe am 26. Mai 2015, ca. 23:15 Uhr, in seiner hinteren rech-
ten Gesasstasche ein Minigrip-Sacklein mit 2 Gramm Marihuana auf sich getra-

gen. Diese Droge habe er zu konsumieren gedacht (Urk. 22 S. 3).

2.2. Der Beschuldigte bestritt sowohl in der Untersuchung, als auch vor Vor-
instanz und anlasslich der Berufungsverhandlung, an besagtem Tag Marihuana
auf sich getragen zu haben (D1 Urk. 7/8 S. 4; Prot. | S. 14; Urk. 115 S. 11).

2.3. Die Vorinstanz hat mit Uberzeugender Begrindung dargetan, dass aus
dem vom Polizeibeamten E._ verfassten Rapport vom 27. Mai 2015, zwei-
felsfrei hervorgeht, dass beim Beschuldigten im Rahmen der Effektenkontrolle 2
Gramm Marihuana zum Vorschein gekommen seien (D1 Urk. 1 S. 3). Dasselbe
ergibt sich — wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat — auch aus dem vom Pri-
vatklager B._  verfassten Wahrnehmungsbericht vom 27. Mai 2015 resp. den
Aussagen, welche dieser anlasslich seiner Einvernahme als Auskunftsperson am
19. November 2015 zu Protokoll gegeben hat (vgl. D1 Urk. 6 S. 2; D1 Urk. 9 S. 5).
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Auch dem von F._ verfassten Polizeirapport vom 27. Mai 2015 lasst sich
nichts anderes entnehmen (D2 Urk.1 S.1). Konsequenterweise wurden denn
auch die beim Beschuldigten vorgefundenen und sichergestellten 2 Gramm Mari-
huana von der Staatsanwaltschaft Zurich-Sihl mit Verfiugung vom 8. Juni 2016
beschlagnahmt (D1 Urk. 12/6) und bei der Stadtpolizei Zurich unter der BM Lager-
Nummer 1 eingelagert (D1 Urk. 12/2). Aufgrund dieser Beweislage und nachdem
dies von der Verteidigung im Rahmen der Berufungsverhandlung auch nicht mehr
gerugt wurde, ist der eingeklagte Sachverhalt in objektiver Hinsicht erstellt. Auf
die subjektiven Elemente des Sachverhalts (beabsichtigter Konsum) ist mit der

Vorinstanz im Rahmen der rechtlichen Wurdigung zurickzukommen.

3. Sachverhalt betreffend Dossier 3

3.1. Dem Beschuldigten wird in der Anklageschrift vom 9. Juni 2016 in Dossier
3 vorgeworfen, er sei am 21. Juli 2015 auf der Wache ... [Adresse], erschienen
und habe sich dort gegenuber dem Wachtchef G.__ dahingehend gedussert,
dass er den Privatklager B.  beim nachsten Treffen umbringen werde.
G._ solle dies dem Privatklager B._ ausrichten. Als G.__ diesem
diese Drohung mitgeteilt habe, sei der Privatklager B.  sehr besorgt gewe-
sen um seine Gesundheit und das Wohl seiner Familie, was der Beschuldigte be-

zweckt oder zumindest in Kauf genommen habe (Urk. 22 S. 3).

3.2. Der Beschuldigte hat den eingeklagten Vorfall insofern bestritten, als er
sich im vorinstanzlichen Verfahren auf den Standpunkt stellte, er habe den Privat-
klager nicht bedroht, sondern diesem lediglich eine "bestimmte Verletzung" in
Aussicht gestellt. Der Privatklager habe ihm zuvor die Brille kaputt gemacht und
mit seiner Ausserung habe er diesen dazu bewegen wollen, die entsprechende
Rechnung zu bezahlen (D1 Urk.7/8 S. 5; Prot. | S. 14). Im Rahmen der Befra-
gung anlasslich der Berufungsverhandlung hat der Beschuldigte erneut ange-
geben, er habe lediglich gesagt, dass er den Privatklager B.___ verletzen bzw.
ihm Schlage zufigen werde (Urk. 115 S. 12 f.).

3.3. Dass der Beschuldigte am 21. Juli 2015 gegen 19:40 Uhr auf der Polizei-

wache am Bahnhofquai 3 bei Wachtchef G. erschienen ist und diesen da-
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rum ersucht hat, dem Privatklager eine Botschaft auszurichten, ist unbestritten
(vgl. zuletzt Urk. 115 S. 11). Insofern ist der eingeklagte Sachverhalt erstellt. An-
gesichts der sehr detaillierten und in sich stimmigen Depositionen des Zeugen
G._ , vermag die Darstellung des Beschuldigten, wonach er keine Todes-
drohung ausgesprochen, sondern dem Privatklager lediglich eine Verletzung bzw.
Schlage in Aussicht gestellt habe, nicht ansatzweise zu Uberzeugen. Allein schon
diese sehr ungewdhnlichen und vagen Formulierung sprechen gegen die Glaub-
haftigkeit dieser Deposition und kénnen nicht anders als lebensfremd bezeichnet
werden. Hinzu kommt, dass die Aussagen des Zeugen G.__ auch durch die
Aussagen des Privatklagers bestatigt werden (D1 Urk. 9 S. 5 f.). Die Vorinstanz
hat samtliche massgeblichen Aussagen sorgfaltig zusammengefasst und richtig
wiedergegeben. Die durch die Vorderrichter vorgenommenen Wirdigung der
Aussagen des Beschuldigten sowie des Zeugen G.__ und des Privatklagers
sind weder zu beanstanden, noch bedurfen sie einer Erganzung respektive Prazi-
sierung. Darauf kann vollumfanglich abgestellt bzw. verwiesen werden. Mit der
Vorinstanz besteht kein vernunftiger Zweifel daran, dass sich der eingeklagte

Sachverhalt so zugetragen hat, wie er zur Anklage erhoben wurde.

4. Sachverhalt betreffend Dossier4

4.1. Vorfall zum Nachteil der Privatklagerin C.

4.1.1. Dem Beschuldigten wird in der Anklageschrift vom 9. Juni 2016 in Dossier 4
zunachst vorgeworfen, er habe sich am 18. September 2015 unberechtigterweise
in einem Solarium an der ... [Adresse], aufgehalten, weshalb die beiden Polizei-
beamten C.  und H.__ eine Personenkontrolle bei ihm hatten durchfih-
ren wollen. Im Rahmen dieser Kontrolle habe der Beschuldigte gegenuber der als
Polizistin erkennbaren Privatklagerin C.__ gesagt, er werde sie ins Gesicht
schlagen, wenn sie nicht den Mund halte. Damit habe er bezweckt, die Privatkla-
gerin C.___ an der Vornahme der Personenkontrolle zu hindern (Urk. 22 S. 3
f.).

4.1.2. Der Beschuldigte anerkannte den Sachverhalt insofern, als er nicht in Ab-

rede stellte, sich zur fraglichen Zeit am fraglichen Ort aufgehalten und dabei durch
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die Polizeibeamten C._ und H.__ einer Personenkontrolle unterzogen
worden zu sein. Unzutreffend sei gemass Angaben des Beschuldigten hingegen,
dass er zur Privatklagerin C.__ gesagt habe, sie sollen den Mund halten, an-
sonsten er sie schlagen werde (D1 Urk. 7/8 S. 4; Prot. | S. 17). Auch anlasslich
der Berufungsverhandlung gab der Beschuldigte hierzu an, er habe der Privat-
klagerin C._ nur gesagt, sie solle den Mund halten. Dies habe er gesagt, weil
die Polizisten ihn hatten beleidigen wollen (Urk. 115 S. 14 ).

4.1.3. Die Vorinstanz hat die hier massgeblichen Aussagen des Beschuldigten
— soweit sich dieser zur Sache ausserte — und auch diejenigen der Privatklager
C..  und H___ in nicht zu beanstandender Art und Weise zusammenge-
fasst und ihrer Aussagenwirdigung zu Grunde gelegt. Hernach hat sie eine Be-
weiswulrdigung vorgenommen, die vollstandig und zutreffend ist und daher um-
fassend Ubernommen werden kann (Urk. 90 S. 20 ff.). Die Privatklager C.__
und H.__ haben in Uberzeugender Art und Weise den Vorfall geschildert, wo-
bei ihre Depositionen im Kern Ubereinstimmend und konstant sind. Aufgrund des
inadaquaten Verhaltens des Beschuldigten im Solarium |.__ wurde die Polizei
auf den Platz gerufen. Die beiden Polizeibeamten sahen sich in der Folge ge-
zwungen, beim Beschuldigten eine Personenkontrolle vorzunehmen, welcher sich
der Beschuldigte widersetzte. Dieser Ablauf wird von den Privatklagern nicht nur
logisch und weitestgehend Ubereinstimmend geschildert, sondern das von ihnen
beschriebene Verhalten des Beschuldigten ist alles andere als personlichkeits-
fremd. Anhaltspunkte fur eine Absprache oder ein Komplott der Privatklager zum
Nachteil des Beschuldigten sind ebenso wenig ersichtlich, wie Motive fur eine fal-
sche Anschuldigung. Namentlich das gebetsmuhlenartig vorgetragene Argument
des Beschuldigten und der Verteidigung, wonach er als dunkelhautiger Mann aus
rassistischen Motiven von der Polizei drangsaliert werde (Urk. 77 S. 2), entbehrt
gerade bei vorliegendem Sachverhalt jeder Grundlage. Wer sich Uber langere Zeit
hinweg in einer von innen verschlossenen Solarium Kabine aufhalt, ohne dass
das betreffende Solarium in Betrieb genommen wird, weckt zweifelsohne den
Argwohn bei den Betreibern des Solariums oder bei anderen Solarium Benutzern.
Dass die in einem solchen Fall herbeigerufene Polizei unter diesen Vorausset-

zungen eine Personenkontrolle vornimmt, liegt — unabhangig von der ethnischen
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Herkunft der betreffenden Person — ganz offenkundig auf der Hand. Bei einer ob-
jektiven, gesamthaften Betrachtung kann schlechterdings ausgeschlossen wer-
den, dass die beiden Polizeibeamten C._ und H._ den Beschuldigten
grundlos bezichtigen wurden. |hre Uberzeugenden Darstellungen sprechen klar-
erweise fur die Glaubhaftigkeit ihrer Schilderungen. Ebenso wenig liegen Anhalts-
punkte daflr vor, dass sie den Beschuldigten — wie von ihm auch anlasslich der
Berufungsverhandlung behauptet — hatten grundlos beleidigen sollen. Folglich ist

der eingeklagte Sachverhalt mit der Vorinstanz als erstellt zu erachten.
4.2. Vorfall zum Nachteil des Privatklagers H.

4.2.1. Dem Beschuldigten wird in der Anklageschrift vom 9. Juni 2016 in Dossier 4
weiter vorgeworfen, er habe im Anschluss an den Vorfall im Solarium |, die
Abstandszelle nicht betreten wollen, weshalb ihn der Polizeibeamte und Privat-
klager H.___ in die Zelle geschoben habe. In diesem Moment habe sich der
Beschuldigte umgedreht und versucht, den Privatklager mit einem gezielten Fuss-
tritt in den Bauch zu treten. Der Privatklager habe diesem Angriff noch etwas
ausweichen konnen und sei deshalb nur leicht am Bauch respektive der Schutz-
weste getroffen worden. Der Beschuldigte habe bei seinem Vorgehen zumindest
in Kauf genommen, dass er dem Privatklager eine erhebliche korperliche Be-
eintrachtigung hatte zufiigen koénnen, welche mit grossen Schmerzen und einer

arztlichen Abklarung verbunden gewesen ware (Urk. 22 S. 4).

4.2.2. Dass es am 18. September 2015 um ca. 11:35 Uhr anlasslich seiner Ver-
bringung in die Abstandszelle zu einem Konflikt zwischen ihm und dem Privat-
klager H._ gekommen ist, wird vom Beschuldigten nicht generell in Abrede
gestellt. Im Rahmen seiner Schlusseinvernahme vom 9. Juni 2016 raumte er
denn auch ein, dass er selbst allenfalls versucht habe, gegeniber dem Privatkla-
ger zuzutreten. Allerdings hatten "sie" zuerst versucht, ihn mit Schlagen zu treffen
(D1 Urk. 7/8 S. 6). Vor Vorinstanz gab er dann auf entsprechende Frage zu Pro-
tokoll, er sei durch die Polizei auf die Wache in J.  verbracht worden. Dort
habe es keine Auseinandersetzung gegeben, die Polizisten hatten ihn in die Zelle
geschoben. Er habe nicht versucht, den Polizisten in den Bauch zu treten (Prot. |

S. 17). Auf entsprechende Nachfrage im Rahmen der Berufungsverhandlung ver-
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neinte der Beschuldigte wiederum, sich dagegen gewehrt bzw. sich gestraubt zu
haben, in die Abstandzelle zu gehen. Weiter stellte er in Abrede, dabei versucht
zu haben, dem Privatklager mit einem gezielten Fusstritt in den Bauch zu treten.
Er sei in die Zelle gedruckt worden und dort geblieben, ohne dass er mit dem
Fuss zugetreten habe (Urk. 115 S. 15 f.).

4.2.3. Demgegenuber haben die beiden Polizeibeamten C.. ~ und H._
ubereinstimmend geschildert, wie sie den Beschuldigten im Anschluss an den
Vorfall im Solarium mittels Kastenwagen auf die Polizeiwache in J.  ver-
bringen liessen. Dort angekommen habe der Beschuldigte die Abstandszelle nicht
betreten wollen, weshalb ihm der Privatklager H._ und der Kastenwagenfah-
rer einen "Schupf' gegeben hatten. In diesem Moment — so der Privatklager
H._ - habe sich der Beschuldigte abgedreht und ihm einen Fusskick ver-
passt. Er habe ihn im Bereich unterer Weste und Bauch getroffen (D4 Urk. 6
S. 4). Die ebenfalls anwesende Polizeibeamtin C._ gab zu Protokoll, der Be-
schuldigte habe sich im Moment des Stosses umgedreht und den Polizeibeamten
H.__ mit dem Bein gezielt gegen den Bauch getreten. H.__ habe zum
Glick etwas zurtickweichen konnen, so dass ihn der Tritt nicht voll in den Bauch
getroffen habe (D4 Urk. 5S. 3 1.).

4.2.4. Auch in Bezug auf diesen Anklagevorwurf hat die Vorinstanz eine Uberzeu-
gende und grundliche Beweiswurdigung vorgenommen. Darauf kann vollumfang-
lich verwiesen werden (Urk. 90 S. 24 ff). Lediglich im Sinne einer Erganzung ist
anzufigen, dass sich die beiden Polizeibeamten bei ihren Aussagen offenkundig
eine gewisse ZurlUckhaltung auferlegten. Ware es ihnen darum gegangen — wie
dies der Beschuldigte und sein Verteidiger unablasslich insinuieren — den Be-
schuldigten aus rassistischen Grunden falschlicherweise zu belasten und ihm auf
diese Weise zu schaden, dann hatten sie mit Bestimmtheit nicht geschildert, dass
der Beschuldigte den Polizeibeamten H._ mit seinem Kick nicht richtig ge-
troffen habe. Diesfalls ware zu erwarten gewesen, dass sie eine vollendete Tat-
begehung geschildert hatten, was sie aber gerade nicht getan haben. Mit der Vor-
instanz ist zusammenfassend festzustellen, dass die Polizeibeamten C._ und

H. in sich widerspruchsfreie und detaillierte Angaben zum fraglichen Vorfall
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machten, die sowohl in logischer, wie in chronologischer Hinsicht zwanglos in das
Gesamtbild der Geschehnisse passen, welche sich am 18. September 2015 zu-
getragen haben. Auf ihre Aussagen kann daher ohne weiteres abgestellt werden.
Die Aussagen des Beschuldigten hingegen, wobei der Beschuldigte wie gesehen
zwischenzeitlich selbst einraumte, allenfalls versucht zu haben, gegenuber dem
Privatklager zuzutreten, vermégen an der Sachverhaltsdarstellung der Polizeibe-
amten keine begrundeten Zweifel wecken. Damit ist der unter diesem Titel zu-
sammengefasste Anklagesachverhalt erstellt und bildet Ausgangslage fur die

nachfolgende rechtliche Wuirdigung.

5. Sachverhalt Dossier 5

5.1. Vorfall zum Nachteil des Privatklagers D.

5.1.1. Dem Beschuldigten wird in der Anklageschrift vom 9. Juni 2016 in Dossier 5
zunachst vorgeworfen, er habe am 26. Oktober 2015 — obwohl ihm klar gewesen
sei, dass vier Polizeibeamte versucht hatten, ihn in eine Zelle zu bringen — einen
Fuss gegen den Zellenrahmen gedruckt. Als der Polizeibeamte D._ versucht
habe, den Fuss des Beschuldigten vom Zellenrahmen zu I6sen, habe der Be-
schuldigte sich mit dem anderen Bein abgestossen, mit dem anderen Fuss aus-
geholt und dem Polizeibeamten D.__ einen Tritt ins Gesicht versetzt. Dieses
Verhalten des Beschuldigten habe beim Polizeibeamten D.  zu einer
Schwellung und Rétung der rechten Gesichtshalfte gefuhrt. Der Beschuldigte ha-
be in Kauf genommen, dass er mit seinem Verhalten dem Privatklager erhebliche
Verletzungen im Bereich des Gesichts (etwa einen Nasenbeinbruch) hatte zufu-
gen kénnen (Urk. 22 S. 5).

5.1.2. Der Beschuldigte anerkannte sowohl in der Untersuchung (D1 Urk. 7/5 S. 3;
D1 Urk. 7/7 S. 2; D1 Urk. 7/8 S. 6 f.), als auch vor Vorinstanz (Prot. | S. 18) den
ausseren Anklagevorwurf. Nach seinen Darstellungen trifft es zu, dass er im
Rahmen seiner Einsperrung den Privatklager D._ mit dem Fuss ins Gesicht
getreten hat. Allerdings habe er dies nicht mit Absicht getan. Es habe sich dabei
vielmehr um ein Versehen gehandelt. Gleiches brachte der Beschuldigte auch im

Rahmen seiner Befragung anlasslich der Berufungsverhandlung vor, wobei er zu
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Protokoll gab, er habe den Polizisten aus Versehen ins Gesicht getroffen, weil er

sich so sehr gewehrt habe (Urk. 115 S. 16).

5.1.3. Der Anklagevorwurf stutzt sich im Wesentlichen auf die Aussagen der am

Vorfall direkt beteiligten Polizeibeamten D. , K. und L. . Die Vor-

instanz hat deren Aussagen korrekt zusammengefasst und wiedergegeben. Da-
rauf kann vorab vollumfanglich verwiesen werden (Urk. 90 S. 28 ff.). Wahrend der
Privatklager D._ aus nachvollziehbaren Grunden keine Angaben dazu ma-
chen konnte, wie genau es zum Tritt mit dem Fuss gegen sein Gesicht gekom-
men war (D5 Urk. 7/1 S. 4), haben die beiden Polizeibeamten K.__ und
L.  Ubereinstimmend und glaubhaft ausgesagt, sie hatten gesehen, wie der
Beschuldigte dem Privatklager einen Fusstritt gegen den Kopf versetzt habe.
K. gab als Auskunftsperson befragt wortlich zu Protokoll, er wisse noch,
dass Herr D.__ seinen Fuss gehalten habe [gemeint ist damit den Fuss des
Beschuldigten, mit welchem sich dieser gegen den Turrahmen sperrte], als Herr
A._ mit dem anderen Fuss abgesprungen sei und D.__ den Fusstritt ins
Gesicht verabreicht habe (D5 Urk. 7/2 S. 3). Der Polizeibeamte L. sagte
aus, der Beschuldigte habe sich bei seiner Verbringung in die Zelle mit beiden
Beinen am Turrahmen festgeklammert. D._ habe daraufhin das eine Bein
vom Turrahmen gelost, da habe Herr A. D. mit dem anderen Bein ei-
nen Kick ins Gesicht gegeben (D5 Urk. 7/3 S. 3). Diese Schilderungen sind nicht

nur inhaltlich widerspruchsfrei und Uberzeugend, sie passen dariber hinaus auch

noch nahtlos zu den Depositionen des Privatklagers D._ und namentlich
auch zu den unmittelbar nach dem Vorfall erstellten Fotos, welche sich als Urk. 2
im Dossier 5 befinden. Die Vorinstanz hat all dies umfassend und korrekt gewur-
digt und ist richtigerweise zum Schluss gekommen, dass der hier interessierende
Anklagesachverhalt gestitzt auf die vorhandenen Beweismittel zweifelsfrei erstellt

ist.

5.1.4. Im Sinne einer Erganzung der vorinstanzlichen Erwagungen ist mit Bezug
auf die Aussagen des Privatklagers D. noch darauf hinzuweisen, dass die-
ser trotz seiner personlichen Betroffenheit empathisch und bemerkenswert zu-

ruckhaltend aussagte. So gab er beispielsweise an, der Fusstritt habe ihn nicht
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"stark abgelenkt" und er habe dessen ungeachtet "weiterhelfen" kdnnen. Der Tritt
habe ihn nur einen kurzen Moment aus der Fassung gebracht. Zuerst habe er
nichts gefuhlt, wahrscheinlich wegen des Adrenalins (D5 Urk. 7/1 S. 4 Antworten
auf die Fragen 10 und 12). Weiter gab der Privatklager schon beinahe im Sinne
einer Rechtfertigung fir das Verhalten des Beschuldigten an, dieser habe aus
anatomischen Grinden mit seinem Kick praktisch nur seinen Kopf treffen kdnnen,
denn vor ihm sei ja nur sein Kopf gewesen und sonst nichts von ihm (D5 Urk. 7/1
S. 4 Antwort auf Frage 12). Auch in Bezug auf die gesundheitlichen Folgen des
Kicks fielen die Depositionen des Privatklagers sehr zurtickhaltend aus. Er berich-
tete von einer Hautrdétung, welche nach einer halben Stunde abgeklungen gewe-
sen sei, sowie von Kopfschmerzen, welche jedoch nach Einnahme einer Aspirin
Tablette wieder verschwunden seien (D5 Urk. 7/1 S. 4 Antwort auf Frage 13). Es
ware dem Privatklager ein Leichtes gewesen, weit belastendere Angaben zu ma-
chen, oder sich inhaltlich den Wahrnehmungen seiner Kollegen anzuschliessen.
Genau das hat er aber gerade nicht getan. Er hat differenziert ausgesagt und de-
klariert, wo er keine eigenen Wahrnehmungen machen konnte. Wollte man von
einem Komplott der Polizeibeamten gegen den Beschuldigten ausgehen, so ware
ein derartiges Aussageverhalten schlechterdings undenkbar. Auch dieser Um-
stand spricht klarerweise gegen die vom Beschuldigten und der Verteidigung vor-
gebrachten Verschworungstheorien. Schliesslich sei noch darauf hingewiesen,
dass der Beschuldigte dem Privatklager nicht etwa im Rahmen eines wilden und
unkontrollierten Um-sich-Schlagens den Fusstritt gegen den Kopf verpasst hat.
Den Tritt verpasste er dem Privatklager namlich nicht mit dem Fuss, welchen
Letzterer umfasste um ihn vom Turrahmen zu I6sen, sondern — nach Uberein-
stimmenden Angaben von K. und L. — eben genau mit dem anderen

Fuss.
5.2. Vorfall zum Nachteil des Privatklagers B.

5.2.1. Dem Beschuldigten wird in der Anklageschrift vom 9. Juni 2016 in Dossier 5
weiter was folgt vorgeworfen: Anlasslich von Weiterungen in der Polizeiwache
hatten die Polizeibeamten dem sich nunmehr in der Zelle befindlichen Beschuldig-

ten das erkennungsdienstliche Formular erklart. Sie hatten dabei versucht dieses
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Formular dem Beschuldigten zur Unterschrift auszuhandigen, wobei der Beschul-
digte seine Unterschrift verweigert habe. Als der Polizeibeamte B._  vor dem
Beschuldigten gestanden sei, habe dieser ihm mit der rechten Faust einen wuch-
tigen Schlag mitten ins Gesicht versetzt. B.  habe durch diesen Schlag eine
blutende Platzwunde im Lippenbereich, eine Verschiebung des Zahnnerves des
Frontzahnes und ein leichtes Halswirbelsaulentrauma mit Nackenschulterbe-

schwerden erlitten, was der Beschuldigte in Kauf genommen habe (Urk. 22 S. 5).

5.2.2. Anlasslich der polizeilichen Befragung vom 27. Oktober 2015 gab der Be-
schuldigte auf die Frage, ob es zutreffe, dass er am Vortag einen Polizisten mit
der rechten Faust ins Gesicht geschlagen habe, wortlich zu Protokoll: "Wir weis-
sen sollen die Dunkelhautigen in Frieden lassen" (D1 Urk. 7/4 S. 2). Tags darauf
erfolgte die Hafteinvernahme, wo der Beschuldigte davon sprach, dass er beim
fraglichen Vorfall mit der Faust zugeschlagen habe. Zuvor gab er an, er habe ja
nicht verleugnet, dass er ihn [gemeint ist den Polizisten] geschlagen habe
(D1 Urk. 7/5 S. 4 ff.). Anlasslich der Einvernahmen vom 19. November 2015, vom
4. Marz 2016 sowie vom 9. Juni 2016 stritt der Beschuldigte pauschal ab, sich an-
klagegemass verhalten zu haben (D1 Urk.7/6 S.2; D1 Urk. 7/7 S.4; D1 Urk. 7/8
S.7f). Anlasslich seiner Befragung im Rahmen der vorinstanzlichen Haupt-
verhandlung gab er in Abweichung seiner bis dahin deponierten Aussagen zu
Protokoll, die Polizisten hatten ihn in die Zelle gestossen. Er habe Angst bekom-
men und um sich geschlagen. Dabei habe er aus Versehen den Polizisten ins
Gesicht getroffen (Prot. I S. 18). Im Rahmen der Berufungsverhandlung fuhrte er
schliesslich aus, der Privatklager B._  habe ihn zuerst geschubst, wonach er
diesen mit der Faust im Gesicht getroffen habe (Urk. 115 S. 16 f.).

5.2.3. Die Vorinstanz hat die zur Erstellung des Sachverhalts massgeblichen Be-
weismittel, namlich die oben zusammengefassten Aussagen des Beschuldigten
und diejenigen des Privatklagers B._ (D5 Urk. 6; D1 Urk. 9), der Auskunfts-
personen M. (D5 Urk. 7/4) und L. (D5 Urk. 7/3) sowie die Fotos be-
treffend den Privatklager B. (D5 Urk. 2) sowie den arztlichen Bericht von Dr.
med. N._ vom 12. Februar 2016 ebenfalls B._  betreffend (D1 Urk. 11/3),

erneut einer sorgfaltigen und Uberzeugenden Beweiswilrdigung unterzogen. So-
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wohl der Privatklager B. als auch die beim fraglichen Vorfall ebenfalls an-
wesende Polizeibeamtin M. schilderten Ubereinstimmend, wie der Beschul-
digte dem Polizeibeamten B. einen "fadengeraden" Faustschlag mitten ins

Gesicht versetzt habe, als dieser dabei gewesen sei, die Tlre zur Abstandszelle
zu schliessen. Die ausserlich erkennbare Folge dieses Faustschlages, namlich
eine Platzwunde an der Unterlippe, konnte nicht nur der ebenfalls auf dem Poli-
zeiposten anwesende Polizeibeamte L. aus eigener Wahrnehmung feststel-
len (D5 Urk. 7/3 S. 4). Auch der durch den Privatklager B.  konsultierte Arzt
Dr. med. N.__ konnte anlasslich der Konsultation vom 30. Oktober 2015 noch
"deutliche Einwirkungen des ausseren Geschehens (Schlag)" erkennen. Der Pati-
ent habe bei der Konsultation noch ein Pulsieren im Oberkiefer und an der Ober-
lippe links verspurt. Zudem habe er durch den Faustschlag auch ein leichtes
Halswirbelsaulentrauma erlitten, welches sich vor allem in Form von Nacken-
schulterbeschwerden links gedussert habe. Von einer "Verschiebung des Zahn-
nerves des Frontzahnes", wie dies in der Anklageschrift erwahnt wird, ist dem
arztlichen Bericht hingegen nichts zu entnehmen (D1 Urk. 11/3). Aufgrund der
Beweislage, welche von der Vorinstanz umfassend und kritisch gewirdigt wurde,
besteht kein Zweifel daran, dass der Beschuldigte dem Privatklager B._ sehr
wohl einen gezielten Faustschlag ins Gesicht versetzt hat. Von einem versehentli-
chen Treffer — wie ihn der Beschuldigte noch vor Vorinstanz darzustellen versuch-
te — kann auch unter BerUcksichtigung seiner Depositionen anlasslich der Beru-
fungsverhandlung keine Rede sein. Mit Verweis auf die vorinstanzliche Beweis-
wirdigung, die auch in diesem Punkt vollends Uberzeugt, ist der Anklagesachver-
halt mit der marginalen Einschrankung, wonach eine Verschiebung des Zahnner-

ves des Frontzahnes nicht erstellt werden konnte, auch unter diesem Titel erstellt.

lll. Rechtliche Wiirdigung

1. Einfache Korperverletzung und Tatlichkeit

1.1. Bereits die Vorinstanz hat festgehalten, dass die Anklagebehorde das Ver-
halten des Beschuldigten in den Anklagesachverhalten betreffend Dossier 1 zum

Nachteil des Privatklagers B. und Dossier 4 zum Nachteil des Privatklagers
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H. sowie des Dossiers 5 zum Nachteil von Privatklager D._ als ver-
suchte einfache Korperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22
Abs. 1 StGB, dasjenige betreffend Dossier 5 zum Nachteil des Privatklagers
B.  als vollendete einfache Korperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1
StGB wiurdigt.

1.2.  Versuchte einfache Korperverletzung und Tatlichkeit

1.2.1. Die Vorinstanz hat sich in allgemeiner Hinsicht zu den Voraussetzungen zur
Annahme eines Versuchs zutreffend geaussert und hat ferner die objektiven so-
wie subjektiven Voraussetzungen zu den Tatbestdanden der einfachen Korper-
verletzung nach Art. 123 Ziff. 1 StGB und der Tatlichkeit gemass Art. 126 StGB
anhand der Lehre erlautert, worauf zur Vermeidung von Wiederholungen zu ver-
weisen ist (Urk. 90 S. 35f.).

1.2.2. Hinsichtlich der Handlung betreffend Dossier 1 zum Nachteil des Privat-
klagers B._  kam die Vorinstanz im Rahmen der rechtlichen Wirdigung zu-
sammenfassend zum Schluss, es lasse sich nicht erstellen, dass der Wille des
Beschuldigten auf die Verursachung einer einfachen Korperverletzung gerichtet
gewesen sei. Hingegen habe er durch sein Handeln sowohl in objektiver, wie
auch in subjektiver Hinsicht die Tatbestandsmerkmale der Tatlichkeit im Sinne
von Art. 126 Abs. 1 StGB erfullt (Urk. 90 S. 37).

1.2.3. Vor Vorinstanz ging auch die Verteidigung des Beschuldigten davon aus,
dass sein Verhalten als Tatlichkeit zu wlrdigen sei. Der Beschuldigte habe sich
mit seinem Verhalten jedoch gegen den ungerechtfertigten tatlichen Ubergriff des
Privatklagers B._  gewehrt, weshalb er in diesem Punkt freizusprechen sei
(Urk. 77 S. 5).

1.2.4. Die rechtliche Wurdigung der Vorinstanz ist zutreffend und vollstandig. Sie
kann ohne Weiterungen Ubernommen werden (Art. 82 Abs. 4 StPO). Soweit sich
die Verteidigung sinngemass auf den Standpunkt stellt, der Beschuldigte habe in
Notwehr (Art. 15 StGB) gehandelt, ist darauf hinzuweisen, dass sie ihren betref-

fenden Vorbringen einen Sachverhalt zugrunde legt, welcher nicht dem Ergebnis
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der Beweiswilrdigung entspricht. Dass gegen den Beschuldigten ein ungerecht-
fertigter Angriff erfolgt ware, welcher diesen dazu berechtigt hatte, sich unter Zu-
hilfenahme einer Tatlichkeit dagegen zur Wehr zu setzen, ist gerade nicht erstellt.
Vielmehr hat der Beschuldigte selbst Unrecht gesetzt, indem er sich der recht-
massigen Polizeikontrolle widersetzte. Nach dem Gesagten ist die vorinstanzliche
Subsumption als Tatlichkeit im Sinne von Art. 126 StGB mit Verweis auf die zu-

treffende Begrundung zu Ubernehmen.

1.2.5. Hinsichtlich des Sachverhaltes betreffend Dossier 4 zum Nachteil des Pri-
vatklagers H.__ |, namentlich des Trittes gegen den Bauch, erwog die Vo-
rinstanz, es ergebe sich aus den Handlungen des Beschuldigten, dass dieser eine
Schadigung desselben an dessen Korper und Gesundheit, welche mehr als eine
bloss vorlbergehende Beeintrachtigung dessen Wohlbefindens mit sich bringe,
zumindest in Kauf genommen habe. Zutreffend wies die Vorinstanz unter Hinweis
auf moglicherweise eintretenden Verletzungen darauf hin, dass ein Tritt gegen
den Bauch als besonders geeignet erscheint, eine erhebliche korperliche Beein-
trachtigung herbeizufuhren (Urk. 90 S. 38). Im Hinblick darauf, dass hier eine ver-
suchte Tatbegehung zur Debatte steht, ist unmassgeblich, dass es vorliegend
nicht zu einer Schadigung kam, zumal der ausgebliebene Erfolg darauf zurickzu-
flhren ist, dass es dem Privatklager H.  gelang, etwas auszuweichen,
wodurch der Tritt gegen den Bauch abgeschwacht wurde. In diesem Zusammen-
hang ist auch die Argumentation der Verteidigung, es sei keine Beschreibung
uber die Intensitat des Tritts abgegeben worden und der Privatklager H._
habe eine sichtbare Schutzweste getragen (Urk. 77 S. 8) ohne Belang. Abwegig
ist sodann das Vorbringen der Verteidigung, der Privatklager habe den Beschul-
digten in die Zelle gestossen, was ein illegaler Ubergriff und eine Tatlichkeit dar-
stelle, weswegen der darauf folgende Tritt des Beschuldigten als gerechtfertigte
Retorsion zu behandeln ware (Urk. 77 S. 8), weil das Stossen in die Zelle im
Rahmen einer rechtmassigen Amtshandlung (dazu vgl. weiter unten) aufgrund
des renitenten Verhaltens des Beschuldigten erfolgte. Damit ist der Vorinstanz
zuzustimmen, dass der Beschuldigten durch den Tritt den Tatbestand der ver-
suchten einfachen Korperverletzung nach Art. 123 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22
Abs. 1 StGB erfillte.
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1.2.6. Dasselbe gilt mit der Vorinstanz hinsichtlich des Sachverhaltes betreffend
Dossier 5 zum Nachteil des Privatklagers D.__, welchem der Beschuldigte mit
dem Fuss einen Tritt ins Gesicht verpasste. Dass ein Tritt mit dem Fuss gegen
das Gesicht geeignet ist, Verletzungen von Relevanz hervorzurufen, hat die Vor-
instanz zutreffend dargelegt (Urk. 90 S. 38) und ist jedermann bekannt. Die von
der Vorinstanz aufgefihrten Depositionen des Privatklagers D.  hinsichtlich
der Folgen dieses Trittes sind hier nicht zu wiederholen. Korrekt ist jedenfalls,
dass der Tritt gestitzt auf die im vorinstanzlichen Urteil vom Privatklager wieder-
gegebenen Folgen eine gewisse Intensitat aufgewiesen haben muss. Dass es
nicht zu schlimmeren Verletzungen kam, ist dem Glick zu verdanken. Mit
der Vorinstanz kann indessen nicht zweifelhaft sein, dass der Beschuldigte durch
sein Handeln solche schlimmeren Verletzungen in Kauf nahm. Auch hier ist daher
von versuchter Tatbegehung mit Bezug auf eine einfache Korperverletzung
(Art. 123 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB) auszugehen.

1.3. Vollendete einfache Koérperverletzung

Hinsichtlich des Sachverhalts betreffend Dossier 5 zum Nachteil des Privatklagers
B.  sind die Folgen des vom Beschuldigten dem Privatklager aus unmittelba-
rer Nahe gegen sein Gesicht ausgefuhrten Faustschlages (blutende Platzwunden
im Lippenbereich sowie ein leichtes Halswirbelsaulentrauma
mit Nackenschulterbeschwerden), die arztich dokumentiert sind, nicht mehr als
bloss geringfligige Beeintrachtigungen, sondern als einfache Korperverletzung im
Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB einzustufen (so auch die Vorinstanz, Urk. 90
S. 39). Dass der Beschuldigte durch solch grobes Vorgehen derartige Verletzun-

gen zumindest in Kauf nahm ist offensichtlich und nicht weiter vertieft zu erortern.

14. Zusammenfassend erflllte der Beschuldigte damit den Tatbestand der Tat-
lichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB, der mehrfachen versuchten ein-
fachen Korperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1
StGB sowie den Tatbestand der einfachen Korperverletzung im Sinne von
Art. 123 Ziff. 1 StGB.
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2. Gewalt und Drohung gegen Behorden und Beamte

2.1. Die Anklagebehorde wurdigt das Verhalten des Beschuldigten in den An-
klagesachverhalten betreffend die Dossiers 1, 4 und 5 als mehrfache Gewalt und
Drohung gegen Behdrden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB.

2.2. Die Vorinstanz hat sich in allgemeiner Hinsicht zum Tatbestand der Gewalt
und Drohung gegen Behorden und Beamte zutreffend gedussert, angegeben, wo-
raus sich der Begriff des Beamten ergibt (namlich Art. 110 Abs. 3 StGB) und er-
lautert, welche Tatigkeit als Amtshandlung gilt, insbesondere dass sich die ge-
setzliche Erlaubnis dazu aus einem eidgendssischen wie auch einem kantonalen
oder kommunalen Erlass ergeben kann. Darauf kann verwiesen werden (Urk. 90
S. 39 f.). Korrekt wies die Vorinstanz darauf hin, dass eine Amtshandlung ihren
strafrechtlichen Schutz im Sinne von Art. 14 StGB nur verliert, wenn sie nichtig ist,
kein wirksamer Rechtsschutz zu erwarten ist und der Widerstand zur Wahrung
oder Widerherstellung des rechtmassigen Zustandes dient, wobei eine zu beach-
tende Nichtigkeit nur dann vorliegt, wenn die Amtshandlung an einem schweren,
offensichtlich erkennbaren materiellen oder formellen Rechtsmangel leidet
(Urk. 90 S. 40 unter Hinweis auf Literatur).

2.3. Die Verteidigung hatte vor Vorinstanz geltend gemacht, sowohl bei der An-
haltung und Personenkontrolle am 26. Mai 2015 wie auch bei derjenigen am
26. Oktober 2015 habe es sich um nicht gesetzmassige Kontrollen gehandelt.
Diese seien vielmehr einzig aufgrund der schwarzen Hautfarbe des Beschuldigten
erfolgt (Vorwurf des "Racial Profiling", Urk. 77 S. 2 ff.). Weiter rugte die Verteidi-
gung, im Betreten der Zelle des Beschuldigten durch den Privatklager B._
am 26. Oktober 2015 sei keine schitzenswerte Amtshandlung zu erkennen
(Urk. 77 S. 91).

2.4. Zu den Einwanden der Verteidigung betreffend Rechtmassigkeit der Amts-

handlungen ist folgendes festzuhalten:

2.4.1. Zunachst ist der Verteidigung zu widersprechen, dass die genannten Kon-
trollen einzig auf die Hautfarbe des Beschuldigten zurlckzufuhren waren. Denn

wie die Vorinstanz zutreffend erwog (Urk. 90 S. 41 f) liefern die Akten konkrete
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Hinweise daflr, dass die Polizeibeamten begrindeten Anlass hatten, den Be-

schuldigten zu kontrollieren.

2.4.2. Wie die Vorinstanz ausflhrlich anhand des Polizeirapports vom 27. Mai
2015 und der — entgegen der Darstellung der Verteidigung — durchgehend kon-
stanten Depositionen verschiedener Polizeibeamten darlegte (Urk. 90 S.41 f),
kam es deshalb zur Kontrolle vom 26. Mai 2015, weil der Beschuldigte den Poli-
zeibeamten einen verwirrten Eindruck machte, sich von ihnen abwendete, als sie
ihn u.a. danach fragten, ob sie ihm helfen kénnten — welche Frage der Beschul-
digte Ubrigens selber bestatigte (Prot. 1 S. 13; Urk. 115 S. 10) — und er sie offen
aufforderte, ihn in Ruhe zu lassen. Angesichts dieser Hintergrinde ist offensicht-
lich, dass der Beschuldigte den Polizeibeamten Uberhaupt erst aufgrund seines
verwirrt wirkenden Verhaltens auffiel und dadurch den Eindruck erweckte, dass
etwas nicht in Ordnung war und er allenfalls Hilfe brauche oder etwas zu verber-
gen hatte. Dies lasst die These der Verteidigung, die Kontrolle sei einzig auf die
Hautfarbe des Beschuldigten zurlickzufihren gewesen, als ohne Fundament und
als unnodtige Stimmungsmache erscheinen. Weiter ist mit der Vorinstanz festzu-
halten (vgl. dazu Urk. 90 S. 42 unter Hinweis auf § 21 PolG ZH), dass die auf-
gefuhrten vom Beschuldigten an jenem Tag gezeigten Auffalligkeiten als hinrei-
chender Grund erschienen, um gestutzt auf § 21 PolG ZH eine Kontrolle beim

Beschuldigten durchzufihren.

24.3.In Zusammenhang mit der Kontrolle vom 26. Oktober 2015 fasste

die Vorinstanz die Angaben im Rapport von O. sowie diejenigen im Wahr-
nehmungsbericht von K. zutreffend zusammen, die mit den Depositionen
verschiedener Polizeibeamten (K. , D. und L. ) Ubereinstimmen

(Urk. 90 S. 42 f. unter Hinweis auf D5 Urk. 1 S. 4; D5 Urk. 5, D5 Urk. 7/1 S. 3; D5
Urk.7/2; D5 Urk.7/3 S.2). Dazu erwog die Vorinstanz, dass sich auch hier
durchgehend ergebe, dass es das auffallige Verhalten des Beschuldigten gewe-
sen sei, namentlich dass er sich abwendet und auf die Fragen der Polizeibeamten
nicht reagiert habe, welches zur Kontrolle geflhrt habe. Mit der Vorinstanz
(Urk. 90 S.43) ist festzuhalten, dass das Verhalten des Beschuldigten ohne Wei-

teres den Verdacht zuliess, dass dieser vor den Polizeibeamten etwas zu verber-
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gen hatte, weshalb auch diese Kontrolle im Sinne von § 21 Abs. 1 PolG ZH
rechtmassig war, womit der Beschuldigte auch verpflichtet war, sich auszuweisen
(vgl. § 21 Abs. 2 PolG ZH). Auch hinsichtlich dieser Kontrolle kann daher entge-
gen der Verteidigung keine Rede davon sein, der Beschuldigte sei einzig wegen

seiner Hautfarbe kontrolliert worden.

24.4. Die Verteidigung macht weiter geltend, im Betreten der Zelle des Beschul-
digten durch den Privatklager B._ am 26. Oktober 2015 sei keine schut-
zenswerte Amtshandlung zu erkennen, weil B._  die Abstandzelle nicht betre-
ten habe, um eine gerechtfertigte Amtshandlung auszufuhren, sondern zur Provo-
kation des Beschuldigten (Urk. 77 S. 10).

24.5. Der Privatklager B._ hatte bereits im Rahmen des Polizeieinsatzes
vom 26. Mai 2015 (Dossier 1) mit dem Beschuldigten zu tun. Weiter galt auch die
unter Dossier 3 eingeklagte Drohung dem Privatklager B.__ . Mit der Vor-
instanz ist der Verteidigung zuzustimmen, dass es insgesamt ungeschickt er-
scheint, dass ausgerechnet der Polizeibeamte mit einer solchen Vorgeschichte
mit dem erneut aufgegriffenen Beschuldigten tatig wurde. Es ware angezeigt ge-
wesen, nach Moglichkeiten eine neutrale Person mit den anstehenden Handlun-
gen zu betrauen, was offenbar — so die ZeuginM.__ (D5 Urk. 7/4 S. 2) — auch
Usus ist. Indessen sind mit der Vorinstanz die Umstande des fraglichen Abends
zu berucksichtigen, namentlich, dass B._  zu jenem Zeitpunkt der erfahrenste
der anwesenden Polizeibeamten war und dass die anderen Polizeibeamten be-
reits in den Vorfall vom selben Abend mit dem Beschuldigten involviert gewesen
sind, wobei es auch zu einer Gewalthandlung des Beschuldigten gegenlber ei-
nem jungen Polizisten (Privatklager D.__ ) gekommen war. Angesichts dieser
Umstande ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass es dennoch angezeigt war, dass
sich schliesslich B.__ zur Zelle des Beschuldigten zwecks Vorlage des erken-
nungsdienstlichen Formulars zur Unterschrift begab (so auch Vorinstanz Urk. 90
S. 44). Bei diesem Stand der Dinge kann entgegen der Verteidigung (Urk. 77 S. 9
f.) insbesondere nicht gesagt werden, B.  habe sich bewusst und grundlos in
eine Verhaftungsaktion von Kollegen eingemischt, mit der er Uberhaupt nichts zu

tun hatte. Ebenso wenig kann gesagt werden, B. habe den Beschuldigten
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durch das Betreten der Zelle bewusst provoziert, zumal es in diesem Zusammen-
hang allein um die Einholung einer Unterschrift ging. Das Handeln des Privatkla-
gers B. ist daher — entgegen den Vorbringen der Verteidigung — nicht zu
beanstanden und mit der Vorinstanz als rechtmassige Amtshandlung zu qualifizie-

ren.

2.4.6. Zusammenfassend ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass samtliche hier
interessierende  Amtshandlungen rechtmassig erfolgt sind (so auch Vorinstanz
Urk. 90 S. 44). Aufgrund des eingeklagten Sachverhaltes (Dossiers 1, 2, 4 und 5)
stehen bei der rechtlichen Wurdigung unter dem Titel von Art. 285 Ziff. 1 StGB die
Tatbestandsvarianten der Hinderung einer Amtshandlung durch Gewalt oder Dro-

hung sowie tatliche Angriffe wahrend einer Amtshandlung zur Debatte.
2.5. Hinderung einer Amtshandlung

2.5.1.In diesem Zusammenhang ist der Sachverhalt gemass Dossier 4 zum
Nachteil der Privatklagerin C. von Belang.

2.5.2. Die Vorinstanz hat die massgebenden theoretischen Ausfihrungen zum
Tatbestandsmerkmal der Drohung festgehalten und erlautert, unter welchen Vor-
aussetzungen von einer Hinderung einer Amtshandlung auszugehen ist, worauf
verwiesen werden kann (Urk. 90 S. 45). Nachdem der Anklagesachverhalt sich
dariber ausschweigt, dass die Amtshandlung (die Personenkontrolle) nicht hatte
reibungslos durchgefuhrt werden kdnnen, gebricht es an der Erflllung des objek-
tiven Tatbestandes, wie bereits die Vorinstanz richtig erwog. Zuzustimmen ist der
Vorinstanz, dass der Beschuldigte indessen den subjektiven Tatbestand erflllte,
zumal aus den Umstanden und dem Inhalt der Drohung des Beschuldigten sich
ergibt, dass er durch die Drohung zumindest zum Ziele hatte, die avisierte Perso-
nenkontrolle zu erschweren. Damit liegt mit der Vorinstanz versuchte Tatbe-

gehung vor.

2.5.3. Soweit die Verteidigung ihren Ausflhrungen einen Sachverhalt zugrunde
legt, der nicht dem erstellten Anklagesachverhalt entspricht, namentlich der Be-

schuldigte habe der Privatklagerin nicht gedroht sie zu schlagen, sondern sie nur
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aufgefordert, den Mund zu halten (Urk. 77 S. 8), ist darauf nicht weiter einzuge-
hen. Die rechtliche Wurdigung der Vorinstanz gibt zu keinerlei Weiterungen An-
lass und kann vollumfanglich ibernommen werden. Der Beschuldigte ist in Be-
statigung des angefochtenen Entscheides der versuchten Gewalt und Drohung
gegen Behdrden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22
Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen.

2.6. Tatliche Angriffe wahrend der Amtshandlung

2.6.1. Hinsichtlich der erstellten Sachverhalte betreffend Dossier 1, Dossier 4 zum
Nachteil des Privatklagers H.__ und Dossier 5, im Rahmen derer der Be-
schuldigte jeweils mit Schlagen, Fusstriten und Ahnlichem auf die Polizisten los-
ging, kommt die dritte Tatbestandvariante des tatlichen Angriffs wahrend einer

Amtshandlung in Frage (so auch Vorinstanz, Urk. 90 S. 46).

2.6.2. Als tatliche Angriffe wahrend einer Amtshandlung sind unmittelbare korper-
liche Einwirkungen auf Beamte im Sinne von Art. 126 StGB zu verstehen, wobei
eine aggressive Kraftentfaltung gegen die betreffende Amtsperson gefordert wird
(vgl. HEIMGARTNER, in: Niggli/Wiprachtiger [Hrsg.], BSK StGB I, 3. Auflage, Basel
2013, Art. 285 N 15).

2.6.3. Zutreffend erwog die Vorinstanz, dass der Beschuldigte diese Vorausset-
zungen in den hier zur Diskussion stehenden Sachverhalten ohne Weiteres erflll-
te, zumal er gegen die betreffenden Beamten zwei versuchte und eine vollendete
einfache Korperverletzung sowie eine Tatlichkeit beging (vgl. oben unter Ziffer 1).
Darin ist zweifellos eine aggressive Kraftentfaltung gegen die betreffenden Amts-
personen zu erkennen ist, welche jeweils wahrend der Vornahme einer Amts-
handlung durch die betroffenen Privatklager in ihrer Funktion als Polizisten erfolg-
te. Nicht zu bemangeln ist sodann, dass die Vorinstanz von vorsatzlichem Han-
deln ausging, zumal er gezielt mit dem Kugelschreiber auf B.  einstach und
diesem einen Faustschlag versetzte, und er den Privatklagern H._ und
D.  je einen gezielten Fusstritt versetzte. Erganzend ist beizufigen, dass
sich der Beschuldigte bei dieser Ausgangslage (Rechtmassigkeit der Amtshand-

lungen) nicht auf Notwehr berufen kann, was bereits vorstehend im Zusammen-



-28-

hang mit den Verletzungsdelikten dargetan wurde. Ebenso wenig kann er sich auf

Retorsion berufen.

2.6.4. In Bestatigung der Vorinstanz erfullte der Beschuldigte den Tatbestand der
mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behdrden und Beamte im Sinne von
Art. 285 Ziff. 1 StGB.

2.6.5. Zusammenfassend erfllite der Beschuldigte mit Bezug auf die hier disku-
tierten Rechtspflegedelikte den Tatbestand der versuchten Gewalt und Drohung
gegen Behdrden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 i.V.m. Art. 22 Abs. 1
StGB sowie der mehrfachen vollendeten Gewalt und Drohung gegen Behorden
und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB.

3. Drohung

3.1. In diesem Zusammenhang steht die in Dossier 3 eingeklagte Drohung zum

Nachteil des Privatklagers B.

3.2. Zum Tatbestand der Drohung hat die Vorinstanz die notigen theoretischen

Ausfuhrungen gemacht, auf die hier zu verweisen ist (Urk. 90 S. 47).

3.3. Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, der Beschuldigte habe dem Pri-
vatklager B.  eine Todesdrohung ausrichten lassen, wobei er klargemacht
habe, dass die Verwirklichung der Drohung in seinem Belieben stehe. Eine Dro-
hung mit dem Tod stelle zweifelsfrei eine schwere Drohung im Sinne von Art. 180
Abs. 1 StGB dar. Der Privatklager habe diese Drohung ernst genommen, da sie
far ihn aussergewdhnlich gewesen sei, denn er habe dem Beschuldigten bereits
vor dem 21. Juli 2015 ein erhebliches Aggressionspotential zugeschreiben. Mit
seinem Handeln habe der Beschuldigte beabsichtigt gehabt, den Privatklager in
Angst und Schrecken zu versetzen. Dies ergebe sich aus dem Umstand, dass er
ausdriicklich die Ubermittiung seiner Drohung verlangt habe. Zudem habe er
mehrfach die schlimmste mdgliche Art der Drohung, namlich die Todesdrohung,
verwendet. Damit habe der Beschuldigte den Tatbestand der Drohung im Sinne
von Art. 180 Abs. 1 StGB erflillt (Urk. 90 S. 47 f.).
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3.4. Die Verteidigung nahm vor Vorinstanz den Standpunkt ein, der Privatklager
B._ habe keine Angst vor dem Beschuldigten gehabt, anders lasse sich nam-
lich nicht erklaren, dass er sich am 26. Oktober 2015 ohne Grund in die Ab-
standszelle zum Beschuldigten begeben und dessen korperliche Nahe gesucht
habe. Entsprechend sei der Beschuldigte lediglich der versuchten Drohung mit
Schlagen schuldig zu sprechen (Urk. 77 S. 7).

3.5. Insoweit sich die Verteidigung auf den Standpunkt stellt, der Beschuldigte
habe dem Privatklager "lediglich" Schlage in Aussicht gestellt, entspricht dies
nicht dem erstellten Sachverhalt. Wie zuvor dargetan, hat der Beschuldigte dem
Privatklager namlich eine konkrete Todesdrohung ausrichten lassen. Dass der
Privatklager durch diese Drohung einen schweren Angriff auf sein Sicherheits-
gefuhl hinnehmen musste und er sich und seine Familie bedroht sah, hat die Vor-
instanz zutreffend dargetan. Damit ist der tatbestandsmassige Erfolg eingetreten
und das Delikt — entgegen der Auffassung der Verteidigung — vollendet. Wenn die
Verteidigung vorbringt, der Privatklager habe sich nach der erfolgten Drohung in
die Abstandszelle zum Beschuldigten begeben und dessen kdrperliche Nahe ge-
sucht, was zeige, dass er keine Angst vor diesem gehabt habe, so lasst sich dar-
aus nichts zu Gunsten des Beschuldigten ableiten. Aufgrund der drohenden
Ausserung des Beschuldigten musste der Privatklager allenfalls mit einem uner-
warteten, Uberraschenden Angriff rechnen. Dass ein solcher Angriff auf den Poli-
zeiposten passieren konnte, wo der Beschuldigte in der Abstandszelle arretiert
und nachweislich unbewaffnet war und wo der Privatklager von mehreren seiner
Kolleginnen und Kollegen umgeben war, scheint bei objektiver Betrachtung nahe-
zu ausgeschlossen. Entsprechend ist es auch nachvollziehbar, dass sich der Pri-
vatklager unter diesen Bedingungen und in Ausutbung seiner polizeilichen Tatig-
keit in die Abstandszelle zum Beschuldigten begeben hat. Daraus ableiten zu wol-
len, der Privatklager habe sich durch die ausgesprochene Todesdrohung nicht in
seinem Sicherheitsgefuhl beeintrachtigen lassen, ist schlicht unzutreffend. Der
Beschuldigte hat sich — mit der Vorinstanz — sowohl in objektiver, wie auch in sub-
jektiver Hinsicht tatbestandsmassig im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB verhalten,
weshalb der betreffende Schuldspruch der Vorinstanz richtigerweise erging. Er ist

im Berufungsverfahren zu bestatigen.
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4. Ubertretung des BetmG

4.1. Die Vorinstanz kam zusammengefasst zum Schluss, aufgrund der beim
Beschuldigten sichergestellten geringfugigen Menge an Marihuana von 2 Gramm
ergebe sich, dass dieses fur den eigenen Konsum bestimmt gewesen sei.
Dadurch, dass der Beschuldigte das Marihuana zum eigenen Konsum in unbefug-
ter Weise besessen habe, habe er den Tatbestand von Art. 19a Ziff. 1 BetmG
i.V.m. Art. 19 Abs. 1 lit. d BetmG erfullt. Der Beschuldigte habe sodann vorsatzlich
gehandelt (Urk. 90 S. 48 f.).

4.2. Gestutzt auf den erstellten Sachverhalt, trug der Beschuldigte am 26. Mai
2015 in seiner hinteren rechten Gesasstasche ein Minigrip mit 2 Gramm Marihua-
na auf sich. Aufgrund der beim Beschuldigten sichergestellten geringfligigen
Menge ist im Sinne der vorinstanzlichen Erwagungen davon auszugehen, dass
der Beschuldigte das Marihuana zum Eigenkonsum besessen hat, womit der vor-

instanzliche Schuldspruch zu bestatigen ist.

5. Konkurrenzen

5.1. Die Vorinstanz hat unter Angabe der massgebenden Lehre korrekt fest-
gehalten, dass hinsichtlich des Sachverhaltes betreffend Dossier 1, bezlglich
dessen der Beschuldigte sowohl den Tatbestand der Gewalt und Drohung gegen
Behdrden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB sowie der Tatlichkeit im
Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB erfillte, der Tatbestand gemass Art. 285 Ziff. 1
StGB die Tatlichkeit konsumiert (Urk. 90 S. 49 unter Hinweis auf Literatur).

5.2. Weiter ist korrekt, dass betreffend die Sachverhalte in Bezug auf Dossier 4
zum Nachteil des Privatklagers H._ sowie Dossier 5 zwischen der Drohung
gegen Behdrden und Beamte im Sinne von Art. 285 Abs. 1 StGB und der einfa-
chen Korperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB echte Konkurrenz be-
steht (Urk. 90 S. 49 unter Hinweis auf Literatur).

6. Rechtfertiqungsgriinde

6.1. Die Verteidigung hatte im Zusammenhang mit dem Sachverhalt gemass

Dossier 1 geltend gemacht, der Beschuldigte habe sich gegen einen ungerecht-
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fertigten tatlichen Ubergriff des Privatklagers B._ rechtmé&ssig mit einer Tat-
lichkeit gewehrt, weswegen er freizusprechen sei (Urk. 77 S. 4 f.). Weiter habe
der Privatklager H._ (Dossier 4) den Beschuldigten in die Zelle gestossen,
was einen illegalen Ubergriff und eine Tatlichkeit darstelle, weswegen der darauf

folgende Tritt als gerechtfertigte Retorsion zu behandeln sei und straffrei zu blei-
ben habe (Urk. 77 S. 8).

6.2. Die Vorinstanz hat mit zutreffender Begrundung erwogen, dass es im
Rahmen einer Kontrolle, bei welcher sich die kontrollierte Person weigert, ihren
Ausweis vorzuzeigen (wie gemass Dossier 1 geschehen), sowohl nach den
Grundsatzen der Subsidiaritat wie auch der Proportionalitédt als angemessen er-
scheint (vgl. auch § 10 PolG ZH), selbst nach dem erforderlichen Ausweis zu grei-
fen, da die Uberpriifung der Personalien ansonsten nicht mdglich ware (vgl. § 35
Abs. 1 lit. d PolG ZH), weswegen der Privatklager B.__ bei der fraglichen Per-
sonenkontrolle gestutzt auf das PolG ZH rechtmassig im Sinne von Art. 14 StGB
gehandelt habe. Weiter wies die Vorinstanz korrekt daraufhin, dass rechtmassi-
gen Amtshandlungen keine Notwehr im Sinne von Art. 15 StGB entgegengesetzt

werden kann.

6.3. Auch hinsichtlich des im Rahmen des In-die-Zelle-Verbringens durch den
Privatklager H._  abgegebenen Schubses (Dossier 4) liegt keine Unrecht-
massigkeit vor. Diesbezlglich hielt die Vorinstanz fest, die Polizisten hatten den
Beschuldigten, welcher sich weigerte, die Zelle zu betreten, auf irgendeine Weise
dazu bewegen mussen, sich in die Zelle zu begeben. Nachdem auch nicht be-
hauptet werde — so die Vorinstanz weiter — dass dieser Stoss Ubermassig gewe-
sen ware und etwa zu einem Sturz des Beschuldigten gefuhrt hatte und nachdem
ein leichter Stoss hierbei als die mildeste mdgliche Massnahme erscheine, um
das Ziel zu erreichen, den Beschuldigten in die Zelle zu verbringen, sei dieser
sowohl als rechtmassig im Sinne von § 8 Abs. 3 i.V.m. § 13 PolG ZH resp. Art. 14
StGB, als auch verhaltnismassig im Sinne von § 10 PolG ZH zu betrachten. Bei
der Handlung des Beschuldigten eine Retorsion anzunehmen, sei nicht moglich,
weil kein rechtswidriges Verhalten seitens des Polizeibeamten vorgelegen habe

(Urk. 90 S. 50). Im Ubrigen kénne eine Tatlichkeit ohnehin nicht mit einer Korper-
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verletzung beantwortet werden (Urk. 90 S. 51). Diesen vollumfanglich zutreffen-

den Ausfihrungen der Vorinstanz ist nichts mehr beizufigen.

6.4. Diese Erwagungen zeigen, dass die Berufung auf Rechtfertigungsgrinde
seitens der Verteidigung zum Scheitern verurteilt ist. Weiter erlbrigt es sich auf
die weiteren Vorbringen der Verteidigung, die im Widerspruch zum erstellten

Sachverhalt stehen, weiter einzugehen.

7. Schuld

7.1. Gemass Art. 19 StGB ist nicht strafbar, wer zur Zeit der Tat nicht fahig war,
das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemass dieser Einsicht zu handeln. War
der Tater zur Zeit der Tat nur teilweise fahig, das Unrecht seiner Tat einzusehen
oder gemass dieser Einsicht zu handeln, so mildert das Gericht die Strafe. Nach
Art. 20 StGB hat die Untersuchungsbehdrde eine Begutachtung durch einen
Sachverstandigen dann anzuordnen, wenn ernsthafter Anlass besteht, an der
Schuldfahigkeit des Taters zu zweifeln. Vorliegend wurde ein solches Gutachten
eingeholt (vgl. D1 Urk. 10/14).

7.2. Zur Frage der Schuldfahigkeit ausserte sich der Gutachter Dr. med.
P.  in seinem Gutachten vom 14. April 2016 dahingehend, dass fur samt-
liche in diesem Verfahren zur Diskussion stehenden Tathandlungen von einer
Beeintrachtigung durch die unterschiedlich starke Psychose auszugehen sei, wel-
che sich merklich auf die Schuldfahigkeit ausgewirkt habe. Wenn der Beschuldig-
te die Polizisten als solche erkannt habe, so habe er vereinzelt dennoch nicht sei-
ne eigene realistische Position erfasst und auch die niederschwellige Gewaltbe-
reitschaft und beschriebene hohe innere Anspannung durften auf das Vorliegen
einer Psychose hinweisen. Fur die zur Last gelegten Tathandlungen sei — so der
Gutachter weiter — bei gegebener bis leichtgradig geminderter Einsichtsfahigkeit
von einer mittel- bis hochgradigen Minderung der Steuerungsfahigkeit in den ein-
zelnen Tatsituationen auszugehen. Aus gutachterlicher Sicht werde zwar von ei-
ner gewissen Resteinsicht und -steuerung ausgegangen, doch dirfte gesamthaft
fur die Tatvorwurfe eine hochgradige Schuldminderung gemass Art. 19 Abs. 2
StGB bestanden haben (D1 Urk. 10/14 S. 38). Zusammenfassend halt der Gut-
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achter wiederholend fest, dass beim Beschuldigten fur samtliche Tatvorwirfe von
einer merklichen Beeintrachtigung durch die schizophrene Psychose bei gewisser
Resteinsicht und -steuerung auszugehen ist, mithin von einer hochgradigen Min-
derung der Schuldfahigkeit gemass Art. 19 Abs. 2 StGB (D1 Urk. 10/14 S. 42). Mit
Verweis auf nachfolgende Erwagungen zur Verwertbarkeit des Gutachtens
(vgl. VI. 2) bestehen keine trifigen Grinde, von diesem nachvollziehbaren tat-
sachlichen Befund des psychiatrischen Sachverstandigen abzuweichen. Damit ist
fir samtliche Tatvorwlrfe von zwar nicht aufgehobener, jedoch von einer hoch-

gradigen Minderung der Schuldfahigkeit des Beschuldigten auszugehen.

8. Zusammenfassung

8.1. Mit der Vorinstanz ist zusammenfassend festzuhalten, dass der Beschul-

digte durch sein Handeln folgende Tatbestande erflllte:

- mehrfache versuchte einfache Koérperverletzung im Sinne von Art. 123
Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB,

- einfache Korperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB,

—  versuchte Gewalt und Drohung gegen Behorden und Beamte im Sinne
von Art. 285 Ziff. 1i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB,

— mehrfache Gewalt und Drohung gegen Behdrden und Beamte im Sin-
ne von Art. 285 Ziff. 1 StGB,

—  Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB sowie
—  Ubertretung des BetmG im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 i.V.m. Art. 19
Abs. 1 lit. d BetmG.

8.2. Entsprechend ist er dieser Delikte schuldig zu sprechen.

IV. Sanktion

1.  Ausgangslage

1.1. Die Vorinstanz hat den Beschuldigten mit einer Freiheitsstrafe von
8 Monaten sowie mit einer Busse von Fr. 500.— bestraft und sodann erkannt, dass
der Beschuldigte die Freiheitsstrafe sowie die Busse vollumfanglich durch Haft er-
standen habe (Urk.90 S.60 ff.). Nachdem lediglich der Beschuldigte Berufung
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erhoben hat, darf der Entscheid nicht zu seinem Nachteil abgeéndert werden
(Verschlechterungsverbot vgl. Art. 391 Abs. 2 Satz 1 StPO) und im Berufungs-

verfahren deshalb keine strengere Bestrafung erfolgen.

1.2. Die Verteidigung beantragt berufungsweise, es sei der Beschuldigte milde
zu bestrafen. Sodann sei auf den Widerruf einer friheren bedingt

ausgesprochenen Geldstrafe zu verzichten (Urk. 116 S. 1).

2. Grundsatze der Strafz7umessung / methodisches Vorgehen

2.1. Die Vorinstanz hat zunachst die Grundsatze der Strafzumessung im enge-
ren Sinne richtig dargelegt und sodann zutreffend auf Art. 49 Abs. 1 StGB hinge-
wiesen, wonach bei Vorliegen von mehreren gleichartigen Strafen, das Gericht
den Tater zu der Strafe der schwersten Straftat zu verurteilen und diese an-
gemessen zu erhdhen hat. Weiter hat die Vorinstanz ausgefuhrt, dass vorliegend
die Deliktsmehrheit zu berucksichtigen sei, wobei der Vorinstanz uneingeschrankt
gefolgt werden kann, wenn sie ausfuhrt, dass der ordentliche Strafrahmen ge-
mass aktueller Bundesgerichtspraxis nur zu verlassen sei, wenn aussergewohnli-
che Umstande vorliegen und die fur die betreffende Tat angedrohte Strafe im
konkreten Fall zu hart bzw. zu milde erscheint. Der Versuch im Sinne von Art. 22
Abs. 1 StGB und die verminderte Schuldfahigkeit nach Art. 19 Abs. 2 StGB erlau-
ben zwar grundsatzlich eine Unterschreitung des ordentlichen Strafrahmens
(Art. 19 Abs. 2 StGB und Art. 22 Abs. 1 StGB, jeweils i.V.m. Art. 48a StGB). Indes
sind diese Umstande im vorliegenden Fall nicht derart gewichtig, dass sie als
ausserordentlich erscheinen wuarden, was nach der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung ein Verlassen des ordentlichen Strafrahmens zu rechtfertigen ver-
mochte. Mit der Vorinstanz sind die genannten Strafzumessungsfaktoren folglich
innerhalb des ordentlichen Strafrahmens zu berucksichtigen. Ebenfalls zutreffend
hat die Vorinstanz festgehalten, dass samtliche Delikte — mit Ausnahme der Uber-
tretung des BetmG — mit der gleichen abstrakten Strafdrohung versehen sind und
deshalb von einem Strafrahmen bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder alternativ
Geldstrafe auszugehen sei. Auch auf diese vorinstanzlichen Erwagungen kann
verwiesen werden (Urk. 90 S. 53; Art. 82 Abs. 4 StPO).
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2.2. Nicht zu beanstanden ist sodann, dass die Vorinstanz von der einfachen
Korperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB als schwerstes Delikt aus-
gegangen ist und fUr diese eine Einsatzstrafe festgesetzt hat, welche sodann in
Anwendung des Asperationsprinzips fur die weiteren Delikte erhéht wurde. Nach
Festlegung der aufgrund der jeweiligen Tatkomponente ermittelten Gesamtstrafe
fir samtliche Delikte hat die Vorinstanz daraufhin die Taterkomponenten be-
rucksichtigt (Urk. 90 S. 53 ff.), was gerade der vom Bundesgericht vorgegebenen
Methodik bei der Gesamtstrafenbildung in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 ent-
spricht (BGE 138 IV 120 E. 5.2 m.w.H.).

2.3. Erganzend ist festzuhalten, dass die Bildung einer Gesamtstrafe im Sinne
von Art. 49 Abs. 1 StGB nur bei gleichartigen Strafen mdglich ist. Ungleichartige
Strafen sind kumulativ zu verhangen, zumal das Asperationsprinzip nur greift,
wenn mehrere gleichartige Strafen ausgesprochen werden (BGE 137 IV 57
E.4.3.1). Demgemass sind im Sinne von Art. 49 Abs. 1 StGB "die Voraussetzun-
gen fur mehrere gleichartige Strafen erflllt", wenn das Gericht im konkreten Fall
fir jeden einzelnen Normverstoss gleichartige Strafen ausfallen wirde. Dass die
anzuwendenden Strafbestimmungen abstrakt gleichartige Strafen androhen, ge-
nigt nicht (BGE 138 IV 120 E. 5. 2; BGE 137 IV 249 E. 3.4.2). Ausnahmen hat die
bundesgerichtliche Rechtsprechung namentlich dann zugelassen, wenn entweder
zahlreiche gleichartige Delikte vorlagen, sodass es sich nicht mehr rechtfertigte,
fir jeden Normverstoss einzeln eine hypothetische Strafe zu ermitteln
(vgl. BGer Urteil 6B_499/2013 vom 22. Oktober 2013 E. 1.8), oder wenn die ein-
zelnen Straftaten zeitlich und sachlich derart eng miteinander verknipft waren,
dass sich diese nicht sinnvoll auftrennen und beurteilen liessen (BGer Urteil
6B_1011/2014 vom 16. Marz 2015 E. 4.4; vgl. zuletzt BGer Urteil 6B_1196/2015
vom 27. Juni 2016 E. 2.4.2). Vor diesem Hintergrund ist nicht zu beanstanden,
dass die Vor-instanz nicht fur jedes Delikt gesondert die Strafart ermittelt und eine
hypothetische Strafe festgesetzt hat, sondern diese in einem Gesamtzusammen-

hang gewurdigt und eine Gesamtstrafe ausgesprochen hat.

2.4. Allerdings kann der Vorinstanz nicht gefolgt werden, wenn sie im Rahmen

ihres methodischen Vorgehens bei der Gesamtstrafenbildung die erheblich ver-
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minderte Schuldfahigkeit des Beschuldigten lediglich beim Delikt der Drohung und
dort im Rahmen der subjektiven Tatschwere berucksichtigt, diese jedoch bei den
ubrigen Delikten ausser Acht lasst und erst nach Wirdigung der Taterkomponen-
ten in die Beurteilung miteinbezieht und damit diesem Umstand sozusagen pau-
schal strafmildernd Rechnung tragt. Die beim Beschuldigten attestierte hoch-
gradige Minderung der Schuldfahigkeit hat sich gemass Gutachten bei samtlichen
Delikten ausgewirkt und ware entsprechend bei samtlichen Delikten im Rahmen
der subjektiven Tatschwere zu berucksichtigen gewesen, wirkt sich diese doch

auf das jeweilige Verschulden der Taten aus.

2.5. Im Ubrigen setzt sich die Vorinstanz mit den wesentlichen schuldrelevanten
Komponenten auseinander und wuirdigt samtliche relevanten Zumessungsgrunde.
So kommt sie zum Ergebnis, dass eine Freiheitsstrafe von 8 Monaten angemes-
sen sei. Die von der Vorinstanz ausgefallte Gesamtstrafe erweist sich damit zwar
als eher mild, weshalb einer Erhdhung derselben angezeigt erschiene. Da eine
hohere Strafe mit Hinweis auf Art. 391 Abs. 2 StPO jedoch nicht erfolgen kann, ist

die von der Vorinstanz festgesetzte Strafe zu Ubernehmen.

2.6. Zudem ist angesichts der vorliegend zur Diskussion stehenden Strafth6he
und aus Grunden der praventiven Effizienz nicht zu beanstanden, dass die Vor-
instanz fur die angeklagten Delikte eine Freiheitsstrafe ausgefallt hat. So ist mit
der Vorinstanz davon auszugehen, dass das Ausfallen einer Geldstrafe im Hin-
blick auf ein anzustrebendes kilnftiges Legalverhalten des Beschuldigten nicht
mehr zweckmassig und es deshalb angezeigt erscheint, den Beschuldigten mit
einer Freiheitsstrafe zu belegen. Folglich ist im Ergebnis die von der Vorinstanz

festgesetzte Freiheitsstrafe von 8 Monaten zu bestatigen.

2.7. Richtig hat die Vorinstanz erkannt, dass fir die Ubertretung des Betiu-
bungsmittelgesetzes im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG i.V.m. Art. 19 Abs. 1
lit. d BetmG kumulativ eine Busse auszusprechen ist (Urk. 90 S. 60 f.). Die durch
die Vorinstanz ausgesprochene Busse von Fr. 100.— erscheint den Verhaltnissen
des Beschuldigten angemessen und ist mit Hinweis auf das Verbot der reformatio

in peius zu bestatigen.
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2.8. Sodann kann auch betreffend Anrechnung der Haft vollumfanglich auf die
Erwagungen der Vorinstanz verwiesen werden, wonach dem Beschuldigten 304
Tage aus bereits erstandener Haft anzurechnen sind. Damit ist in Bestatigung des
angefochtenen Entscheids festzuhalten, dass der Beschuldigte die Freiheitsstrafe

sowie die Busse (1 Tag Ersatzreiheitsstrafe) vollumfanglich durch Haft erstanden
hat.

2.9. Weiter hat die Vorinstanz zutreffend angefuhrt, dass die Massnahmebedurf-
tigkeit des Beschuldigten (vgl. nachfolgend Ziffer VI) gemass konstanter bundes-
gerichtlicher Praxis einen voll- oder teilbedingten Strafvollzug infolge zwingend
negativer Legalprognose ausschliesst (vgl. BGer Urteile 6B _342/2010 E. 3.5.2.
mit weiteren Hinweisen; 6B_71/2012 E. 6; 6B_498/2011 vom 23. Januar 2012
E. 2.6.). Die auszufallende Freiheitsstrafe sowie die Busse waren demnach zwin-
gend vollumfanglich vollziehbar zu erklaren gewesen, sind jedoch wie ausgefuhrt
ohnehin bereits durch Haft erstanden.

V. Widerruf

1. Die Vorinstanz hat die gegen den Beschuldigten mit Strafbefehl der Staats-
anwaltschaft Limmattal/Albis vom 21. Oktober 2013 bedingt ausgefallte Geldstrafe
von 45 Tagessatzen zu Fr. 30.— widerrufen (Urk. 90 S. 63).

2. Die rechtlichen Voraussetzungen, welche das Gericht bei seinem Wider-
rufsentscheid zu beachten hat, wurden von der Vorinstanz unter Hinweis auf die
relevante Literatur vollstandig und zutreffend dargelegt, weshalb auf diese Aus-

fUhrungen verweisen werden kann (Urk. 90 S. 63).

3. Dem Beschuldigten ist infolge seiner Delinquenz wahrend laufender Probe-
zeit sowie der ihm facharztlich attestieten Massnahmebedurftigkeit (vgl. dazu
nachfolgend Ziffer IV) zwingend eine schlechte Legalprognose zu stellen. Der an-
gefochtene, vorinstanzliche Widerruf der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft
Limmattal/Albis vom 21. Oktober 2013 bedingt ausgefaliten Geldstrafe von

45 Tagessatzen zu Fr. 30.— ist daher zu bestatigen. Zudem ist festzuhalten, dass
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auch die damit fur vollziehbar zu erklarende Vorstrafe bereits durch Haft abge-

golten ist.

VI. Massnahme

1.  Ausgangslage / Vorbringen der Verteidigung

1.1. Die Vorinstanz hat dem Antrag der Anklagebehoérde folgend fir
den Beschuldigten eine stationare Massnahme im Sinne von Art. 59 Abs. 1 StGB
(Behandlung psychischer Stérungen) angeordnet. Der appellierende Beschuldigte
beantragt im Berufungs- wie schon im Hauptverfahren, es sei von der Anordnung
einer Massnahme abzusehen. Zur Begrindung wurde von der Verteidigung an-
lasslich der Berufungsverhandlung zusammengefasst geltend gemacht, es seien
weder die positive Behandlungsprognose noch die Verhaltnismassigkeit einer sol-
chen Massnahme gegeben, weshalb keine strafrechtiche Massnahme anzu-
ordnen sei. Bei der Prifung der Verhaltnismassigkeit komme der Anlasstat erheb-
liche prognostische Bedeutung zu, wobei dem Beschuldigten — wie die Verteidi-
gung beanstandet — keine grossere Gefahrlichkeit zugeschrieben werden durfe,
als sich in den Anlasstaten manifestiert habe. Der Gutachter habe sich im Rah-
men seiner Gefahrlichkeitsbeurteilung an die Beweisregeln im Strafprozess zu
halten, wobei die Grundlagen, auf welche er seine Feststellungen abstitze,
rechtsgenuglich nachgewiesen sein mussten. Diese Regel habe der Gutachter im
vorliegenden Verfahren missachtet, habe er bei seiner Legalprognose in offen-
sichtlich entscheidender Weise auf Unterstellungen abgestellt, die in keinster
Weise rechtsgentigend bewiesen seien (Urk. 116 S. 2 ff.). Weiter kritisiert die Ver-
teidigung im Zusammenhang mit der Eignung einer stationaren Massnahme, dass
es auch nach Ansicht des Gutachters keine konkreten Hinweise auf eine Behan-
delbarkeit des Beschuldigten gabe. Es konne keine Rede davon sein, dass die
Behandlungsfahigkeit und Eignung der angedachten Behandlung im konkreten
Fall auch nur ansatzweise plausibel gemacht worden waren. Da bei realistischer
Betrachtungsweise nicht erkennbar sei, weshalb im konkreten Einzelfall ernsthaft
damit zu rechnen ware, dass eine stationdare Massnahme in absehbarer Zeit die

Legalprognose des Beschuldigten relevant beeinflussen kénne, dirfe sie mangels
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Vorliegen der Voraussetzungen von Art. 59 StGB auch nicht angeordnet werden.
Fir den behandlungsbedirftigen Beschuldigten stehe vielmehr eine flrsorge-
rische Unterbringung im Sinne von Art. 426 ff. ZGB im Vordergrund (Urk. 116
S. 8ff.).

1.2. Die rechtlichen Voraussetzungen fur die Anordnung einer stationaren
Massnahme im Sinne von Art. 56 i.V.m. Art. 59 StGB wurden bereits von der Vor-
instanz richtig angefuhrt, weshalb vorliegend, um unnotige Wiederholungen zu
vermeiden, gesamthaft auf die entsprechenden vorinstanzlichen Erwagungen zu
verweisen ist (Urk. 90 S. 64 f.).

2. Verwertbarkeit Gutachten

2.1. Gemass dem im Recht liegenden Gutachten von Dr. med. P._ vom
14. April 2016 litt der Beschuldigte in den Tatzeitrdumen sowie auch zum Zeit-
punkt der Begutachtung an einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formen-
kreis, am ehesten an einer paranoiden Schizophrenie. Zudem sei von einer
narzisstischen Akzentuierung auszugehen, soweit die pramorbide Personlichkeit
beurteilbar sei. Das Gutachten weist sodann auf den kausalen Zusammenhang
zwischen der Erkrankung des Beschuldigten und den von ihm verlbten Straftaten
im Sinne von Art. 56 Abs. 1 lit. ¢ i.V.m. Art. 59 Abs. 1 lit. a StGB hin, wobei die
schizophrenen Erkrankung des Beschuldigten gemass Auffassung des Gutach-
ters tatursachlich mit den Vorwirfen in Zusammenhang stehe und die belastete
Legalprognose bedinge. Die Ruckfallgefahr fur erneute Gewalthandlungen
schatzte der Gutachter als hoch ein. Fur schwere Gewalt bis hin zu tétungsnahen
Handlungen sei die Ruckfallgefahr zumindest als moderat-deutlich und fur Todes-
drohungen ebenfalls als hoch zu beurteilen. Bezlglich Verstdsse gegen das
BetmG sei von einer deutlichen Ruckfallgefahr auszugehen (D1 Urk. 10/14 S. 38
und S. 42).

2.2. Bereits die Vorinstanz hat zutreffend darauf hingewiesen, dass sich das im
Recht liegende Gutachten Uberwiegend auf Akten stitze, da der Beschuldigte von
seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht habe (Urk. 90 S. 66). Als

Beurteilungsgrundlage werden im Gutachten unter anderem zwei Explorationen
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mit dem Beschuldigten vom 14. Januar 2016 sowie vom 9. Marz 2016 genannt,
wobei der Gutachter betreffend diese eigenen personlichen Untersuchungen als
Vorbemerkung ausfuhrte, der Beschuldigte sei anhaltend psychotisch geblieben,
weshalb eine standardisierte explorative Erhebung nicht moglich gewesen sei.
Der Beschuldigte habe Angaben zu zahlreichen biographischen Themen verwei-
gert oder habe sich nicht erinnern kénnen (D1 Urk. 10/14 S. 26). Sodann lasst
sich dem Gutachten an verschiedenen Stellen entnehmen, dass sich auch die
Mutter des Beschuldigten betreffend Abklarungen zu ihrem Sohn ablehnend zeig-
te (D1 Urk.10/14 S. 19, S.22, S.27f.) — was bereits die Vorinstanz richtig er-
kannt hat (Urk. 90 S. 66). Die von der Verteidigung im vorinstanzlichen Verfahren
gerugten inhaltichen Mangel des Gutachtes, wobei dem Gutachter insbesondere
hinsichtlich der ersten Lebensjahre des Beschuldigten nur ungenigende Informa-
tionen zur Verfugung gestanden hatten, sind damit auf die mangelnde Kooperati-
on bzw. die krankheitsbedingte eingeschrankte Zuganglichkeit des Beschuldigten
zurickzufuhren. Weiter ist der Vorinstanz vollumfanglich beizupflichten, wenn sie
ausfluhrt, dass zu den ersten Lebensjahren des Beschuldigten zwar eher sparliche
Angaben vorhanden sind, der Gutachter aber die ihm zur Verfigung stehenden
Ressourcen zur Abklarung vollumfanglich ausgeschopft habe (Urk.90 S.67).
Auch wenn sich der Beschuldigte weigerte, mit dem Gutachter zu kooperieren
bzw. umfassend Auskunft zu geben, lagen diesem neben seiner eigenen Explora-
tion des Beschuldigten umfassende Akten Uber frihere Verfahren und Behand-
lungen desselben vor, welche im Gutachten referiert werden (D1 Urk. 10/14
S.12ff.). So wird namentlich auf den Austrittsbericht der Psychiatrischen Klinik
Munsterlingen vom 7.Januar 2016 abgestellt, welcher die Diagnose des Gut-
achters bestatigt (D1 Urk. 10/14 S. 21). Die Vorinstanz hat sodann hinreichend
begrundet, weshalb sie der gutachterlichen Beurteilung im Rahmen der Diagno-
seentscheidung gefolgt ist, auf welche Erwagungen ohne weiteres verwiesen
werden kann (Urk.90 S.67). Mit Hinweis auf diese zutreffenden Ausflhrungen
der Vorinstanz ist die Diagnose des Gutachters insgesamt problemlos nachvoll-

ziehbar.

2.3. Alerdings stellt sich in diesem Zusammenhang gestutzt auf die vor-

genannte Ruge der Verteidigung die Frage, ob der Gutachter auf die ihm von der
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Staatsanwaltschaft zur Verfugung gestellten Akten betreffend eingestellten Ver-
fahren abstellen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse in seine Gefahr-
lichkeitsprognose miteinbeziehen durfte. Gemass den im Gutachten eingangs er-
wahnten und ausgewerteten Erkenntnismittel stitzt sich der Gutachter u.a. auf
Akten aus eingestellten Verfahren betreffend die Vorwurfe der Drohung in den
Jahren 2012 und 2014, der Sachbeschadigung im Jahr 2013 sowie der versuch-
ten Totung im Jahr 2013 (D1 Urk. 10/14 S. 5). Die daraus gewonnenen Erkennt-
nisse hat der Gutachter entsprechend im Rahmen seiner legalprognostischen
Einschatzung berlcksichtigt, was der von der Verteidigung in ihrem Pladoyer zi-
tierten Stelle des Gutachtens entnommen werden kann und von der Verteidigung
dezidiert gerugt wird (D1 Urk. 10/14 S. 39; Urk. 116 S. 3 f.).

2.4. Das Obergericht Zirich hat im Rahmen einer Beschwerde gegen den Auf-
trag zur psychiatrischen Begutachtung der Staatsanwaltschaft mit Verweis auf ei-
nen bundesgerichtlichen Leitentscheid betreffend Bertcksichtigung geléschter
Vorstrafen erkannt, den Beizug von Akten betreffend eines rechtskraftig ein-
gesteliten Verfahrens als auch die Weiterleitung derselben zusammen mit dem
Gutachtensauftrag an den Gutachter stelle keine Verletzung der Unschuldsvermu-
tung dar. Vielmehr sei es dem Gutachter aufgrund der vollstandig beigezogenen
Akten maoglich, sich ein umfassendes Bild Uber die frGheren Vorwirfe gegen den
Beschuldigten sowie die Verfahrenseinstellung zu machen. Weiter wurde darauf
hingewiesen, dass der Gutachter als Fachperson in der Lage sei, den Hinweis,
wonach die Untersuchung aufgrund der Ruckzige der Strafantrage eingestellt
worden sei, richtig zu interpretieren (vgl. Obergericht Zurich, lll. Stratkammer, Ge-
schafts-Nr.: UH150091, Beschluss vom 22. Mai 2015 E. 2.2, publ. in: ZR 114
Nr. 53 mit Verweis auf BGE 135 IV 87 E. 2.5). Im dem vom Obergericht zitierten
Leitentscheid hat das Bundesgericht erwogen, dass medizinische Gutachter im
Gegensatz zu den Strafbehérden aktenkundige Hinweise auf entfernte Strafen
und insbesondere frihere Gutachten bericksichtigen durfen. Dies wird u.a. damit
begrundet, dass forensische Psychiater fur den Fall, dass sie im Rahmen ihrer
Exploration von inzwischen entfernten Vorstrafen erfahren oder ihnen solche aus

friheren Behandlungen bekannt sind, sie diese Kenntnisse bei ihrer Begutach-
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tung nicht ausblenden konnten, ohne ein kunstfehlerhaftes medizinisches Urteil
abzugeben (BGE 135V 87 E. 2.5).

2.5. In analoger Anwendung der vorgenannten Rechtsprechung ist demnach im
vorliegenden Verfahren nicht zu beanstanden, dass in die gutachterliche Ein-
schatzung der Legalprognose auch Erkenntnisse aus den eingestellten Straf-
verfahren eingeflossen sind. So musste es dem Gutachter im Interesse einer um-
fassenden Begutachtung moglich sein, diese Erkenntnisse zu berlcksichtigen,
auch da sich — und dies ist von besonderer Bedeutung — die Progredienz des auf-
falligen bzw. strafbaren Verhaltens als gewichtiges Indiz fur die Gefahrlichkeit des
Exploranden nur unter Beachtung solcher friherer Ereignisse beurteilen lasst. Die
Vorgeschichte eines Exploranden gehort zur notwendigen Grundlage einer Beur-
teilung der Persodnlichkeit des Exploranden und ist in Teilbereichen — etwa bei ei-
ner Risikobeurteilung — Bestandteil einer gutachterlichen Einschatzung (vgl. HEER,
in: Niggli/Heer/Wiprachtiger [Hrsg.], BSK StPO |, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 185
N 13 mit weiteren Hinweisen). Um dem Erfordernis des zweifelsfreien Nachwei-
ses der Tatsachen und Umstanden, auf welche sich eine gutachterliche Risikobe-
urteilung stutzt, nachzukommen und dabei eine Verletzung der Unschuldsvermu-
tung auszuschliessen, muss jedoch gefordert werden, dass die Berlcksichtigung
der gewonnenen Erkenntnisse sowie allfalige Unklarheiten betreffend dieselben
im Gutachten offengelegt und dargetan wird, inwiefern sich diese auf das gut-
achterliche Prognoseurteil auswirken. Diesen Anforderungen wurde im vorliegen-
den Gutachten genuge getan, enthalt dieses doch den Hinweis, wonach bezuglich
der eingestellten Verfahren nur die objektivierten Umstande bzw. die damaligen
Angaben des Exploranden fir die prognostischen Uberlegungen beriicksichtigt
worden seien (D1 Urk. 10/14 S. 40). Es sprechen damit keine Grinde gegen die
Verwertbarkeit des im Recht liegenden Gutachtens und es ist auf dieses abzu-

stellen.

3. Massnahmebedurftigkeit bzw. -fahigkeit und Massnahmewilligkeit

3.1.  Im Gutachten wird weiter festgehalten, der Beschuldigte sei als dringend
massnahmebedurftig bei unzureichender Massnahmewilligkeit, jedoch als aus-

reichend massnahmefahig einzustufen. Aus gutachterlicher Sicht sei daher einzig
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eine stationdare Massnahme nach Art. 59 StGB mit einer relevanten Erfolgsaus-
sicht verbunden (S. 40 ff.).

3.2. Bereits die Vorinstanz hat zu Recht den im vorinstanzlichen Verfahren vor-
gebrachten Einwand der Verteidigung verworfen, wonach sich das Gutachten
nicht mit der Moglichkeit einer anderen Massnahmeform auseinandergesetzt ha-
be. Entgegen der Auffassung der Verteidigung halt das Gutachten unmissver-
standlich fest, dass aufgrund mangelnder Krankheitseinsicht und Willigkeit des
Beschuldigten, eine langerfristige Massnahme anzutreten, einzig eine stationare
Massnahme erfolgsversprechend sei. Ambulante Massnahmen waren unzu-
reichend und eine Drogensuchttherapie wirde zu kurz greifen, zumal keine ei-
gentliche Sucht bestehe. Sodann sei auch eine Massnahme fur junge Erwachse-
ne aufgrund der schizophrenen Problematik nicht geeignet (D1 Urk. 10/14 S. 40 f.
und S. 42).

3.3.  Auch kann dem im Rahmen der Berufungsverhandlung geltend gemachten
Vorbringen der Verteidigung nicht gefolgt werden, wonach die Behandlungsfahig-
keit und Eignung der angedachten Behandlung vom Gutachter nicht plausibel
dargelegt worden seien, weshalb eine Massnahme nach Art. 59 StGB nicht ange-
ordnet werden durfe. Dazu brachte die Verteidigung zusammengefasst vor, es
gabe auch nach Ansicht des Gutachters keine konkreten Hinweise auf eine Be-
handelbarkeit, weshalb das Gericht auch nicht gestutzt auf dieses Gutachten zum
Schluss kommen kdénne, dass eine jahrelange Einschliessung des Beschuldigten
geeignet sei, die Wahrscheinlichkeit von weiteren Straftaten zu senken. Der Be-
schuldigte sei am 24. November 2015 aus der Untersuchungshaft in die Klinik
Munsterlingen und am 7. Januar 2016 in die psychiatrische Klinik Rheinau verlegt
worden, wo er sich seit Anbeginn unverandert auf der geschlossenen Abteilung
befinde, ohne dass sich die psychiatrische Beurteilung in einer Weise verandert
und Vollzugslockerungen nach sich gezogen hatte. Sodann habe sich weder die
psychiatrischen Beurteilung noch das Zustandsbild des Beschuldigten verbessert,
weshalb davon ausgegangen werden musse, dass die stationare Behandlung auf

absehbare Zeit keine Wirkungen zeigen wurde. Damit wuarden vorliegend keine
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echten Aussichten auf einen Behandlungserfolg bestehen, der eine erhebliche

Gefahrdung der Offentlichkeit nennenswert reduzieren wirde (Urk. 116 S. 8 ff.).

3.4. Wenn im Gutachten ausgefuhrt wird, der Beschuldigte werde im Zeitpunkt
des Gutachtens erstmals einer fachgerechten psychiatrischen Behandlung zuge-
fuhrt, weshalb noch abzuwarten sei, ob die Legalprognose hierdurch verbessert
werden konne und vom Gutachter sodann Schwierigkeiten betreffend den bishe-
rigen Verlauf der Massnahme aufzeigt werden (D1 Urk. 10/14 S. 39), kann daraus
entgegen der Verteidigung nicht geschlossen werden, dass die Massnahme per
se nicht geeignet ware, die Wahrscheinlichkeit weiterer Straftaten zu senken. So
fihrt der Gutachter daraufhin aus, dass die Erarbeitung von Krankheits- und Prob-
lemeinsicht, die Forderung der Ressourcen und die Optimierung der neurolepti-
schen Medikation im Zentrum der vorgeschlagenen therapeutischen Bemuhungen
stehen sollten und generell bei langerfristiger Behandlung eine relevante Senkung
der Ruckfallgefahr erzielbar sei (D1 Urk.10/14 S. 39 f.). Auch der Hinweis des
Gutachters auf die — wie die Verteidigung vorbringt — "recht threapieresistente
Psychose" und die geringe Compliance trotz mehrmonatiger neuroleptischer Me-
dikation sowie die komplett fehlende Krankheitseinsicht des Beschuldigten spre-
chen nicht per se gegen die Behandelbarkeit desselben im Rahmen einer — ge-
mass Gutachter klar indizierten — stationaren Massnahme, sondern lassen allen-
falls Ruckschlisse auf die im Gutachten erwahnte "unzureichende Ansprechbar-
keit auf die bisherige Medikation" zu. Weiter lasst sich dem Gutachten ent-
nehmen, dass aufgrund der mehrmonatigen Erfahrungen mit dem Beschuldigten
davon ausgegangen werden musse, dass eine ambulante Behandlung weder
strafvollzugsbegleitend noch in Freiheit ausreichen konnte, um der bisher recht
therapieresistenten Psychose Herr werden zu kdnnen und — wie bereits erwahnt —
einzig eine stationare Massnahme nach Art. 59 StGB mit einer relevanten Er-
folgsaussicht verbunden sei. So soll gemass Einschatzung des Gutachters
mit Hilfe einer stationaren Massnahme nach Art. 59 StGB versucht werden, die
schizophrene Erkrankung adaquat zu behandeln, wodurch sich die Ruckfallgefahr
merklich senken lasse. Gemass Schlussfolgerung des Gutachters sei eine statio-
nare Massnahme am ehesten geeignet, eine Besserung der Legalprognose als

auch der Lebensqualitdt zu erwirken und eine langfristige ambulante Weiterbe-
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handlung mit Betreuung bei Wohnen und Arbeit zu etablieren (D1 Urk. 10/14
S.40f.). Dieser nachvollziehbaren gutachterlichen Einschatzung, womit auch die
voraussichtliche praventive Wirkung einer stationaren Massnahme hinreichend
dargetan wurde, ist zu folgen. Gleichzeitig kann mit den zitierten Ausflihrungen im
Gutachten auch das Vorbringen der Verteidigung widerlegt werden, wonach sich
der Gutachter angeblich Uberhaupt geweigert habe, konkrete Aussagen uUber den
zu erwartenden oder zumindest den zu erhoffenden Vollzugsverlauf zu machen
(Urk. 116 S. 8). Hinzu kommt, dass weder aus dem Gutachten, noch aus dem von
der Verteidigung eingereichten Bericht der Psychiatrischen Klinik Rheinau vom
18. Juli 2016 (Urk. 110) hervor geht, dass der Betroffene einer Behandlung Uber-
haupt nicht zuganglich oder eine stationare Massnahme aussichtslos ware.

3.5. Schliesslich kann auch aus dem bisherigen Massnahmeverlauf nicht abge-
leitet werden, dass eine stationare Behandlung — wie dies die Verteidigung vor-
bringt — auch auf absehbare Zeit keine Wirkung zeigen werde. Der Massnahme-
verlauf spricht, ebenso wie die Tatsache, dass es bisher zu keiner Vollzugslocke-
rung gekommen ist und sich der Beschuldigte in der Psychiatrischen Klinik
Rheinau nach wie vor auf der Hochsicherheitsabteilung befindet (vgl. Prot. Il S. 9;
Urk. 115 S.9), nicht gegen die Behandelbarkeit des Beschuldigten, sondern ein-
zig fur die Massnahmebedurftigkeit und Gefahrlichkeit des Beschuldigten. Folglich
erubrigen sich Weiterungen betreffend den eventualiter gestellten Beweisantrag
der Verteidigung (Urk. 116 S. 10), wonach mittels Rulckfragen bei der Klinik zu
klaren sei, weshalb der Beschuldigte trotz der langen Unterbringungsdauer noch
keine Vollzugserleichterungen erhalten habe. Der entsprechende Beweisantrag

ist somit abzuweisen.

3.6. Gestltzt auf die klaren und nachvollziehbaren Ausfihrungen des Gutach-
ters sind folglich sowohl die Voraussetzungen der Geeignetheit einer stationaren
Massnahme als auch die Therapierbarkeit des Beschuldigten gegeben und es ist
zu erwarten, dass mit Anordnung einer stationaren Massnahme eine hinreichende
Wabhrscheinlichkeit einer deutlichen Verringerung der Gefahr weiterer Straftaten
besteht.
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3.7. Was die Massnahmewilligkeit anbelangt, ist in Erganzung zu den Ausfuh-
rungen der Vorinstanz festzuhalten, dass gemass Doktrin und Praxis im Einklang
mit der forensisch-psychiatrischen Lehre an die Therapiewilligkeit im Zeitpunkt
des richterlichen Entscheids bei der stationaren Behandlung von psychischen
Storungen nach Art. 59 StGB keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden
durfen. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass es durchaus aufgrund
der psychischen Erkrankung des Betroffenen an der Fahigkeit fehlen kann, die
Notwendigkeit und das Wesen einer Behandlung abzuschatzen. Mangelnde Ein-
sicht gehort bei schweren, langandauernden Storungen haufig zum typischen
Krankheitsbild. Ein erstes Therapieziel besteht daher oft darin, Einsicht und The-
rapiewilligkeit zu schaffen, was gerade im Rahmen stationarer Behandlungen
auch Aussichten auf Erfolg hat. Dass die Motivation fir eine Behandlung
beim Betroffenen nicht von Anfang an klar vorhanden ist, spricht nicht gegen ihre
Anordnung. Es genugt, wenn jener wenigstens motivierbar ist. So ist von der An-
ordnung einer stationaren therapeutischen Massnahme nach der Rechtsprechung
nicht bereits deshalb abzusehen, weil der Betroffene diese — wie vorliegend — ka-
tegorisch ablehnt. Ob eine und gegebenenfalls welche Massnahme anzuordnen
ist, entscheidet sich nach objektiven Gesichtspunkten. Auf die subjektive Meinung
der betroffenen Person kommt es grundsatzlich ebenso wenig an wie auf deren
personliche Empfindung. Erfahrungen zeigen, dass bei etwa der Halfte der Tater
eine urspringlich fehlende Therapiewilligkeit im Verlauf der Behandlung erarbeitet
werden kann (BGer Urteil 6B_463/2016 vom 12. September 2016 mit zahlreichen
weiteren Hinweisen, publ. in: SJZ 112/2016 S. 506; HEER, in: Niggli/Wiprachtiger
[Hrsg.], BSK StGB |, 3. Auflage, Basel 2013, Art. 59 N 78 ff.).

3.8. Sowohl der Gutachter als auch die Vorinstanz gehen wie dargelegt davon
aus, dass der Beschuldigte grundsatzlich behandlungsfahig ware. Der Beschul-
digte erklarte auch anlasslich der Berufungsverhandlung erneut, dass er nicht
mehr in die Massnahme gehen wolle und er weder verstehen noch nachvoll-
Zziehen konne, dass er krank sein solle (Urk. 115 S.1 und S.9). Im vorliegenden
Fall erscheint die fehlende Krankheitseinsicht des Beschuldigten gerade als Teil
seines Krankheitsbildes und deren Erarbeitung wird wohl weiterhin Ziel der statio-

naren Massnahme sein. Aufgrund des Gesagten steht die mangelnde Mass-
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nahmewilligkeit des Beschuldigten der Anordnung einer stationdaren Massnahme

jedoch ohnehin nicht entgegen.

4. Verhaltnismassigkeit

4.1. Bei jeder strafrechtlichen Sanktion, die in verfassungsmassig garantierte
Rechte eingreift, bleibt zu fragen, ob sie dem Gebot der Verhaltnismassigkeit ent-
spricht (Art. 36 Abs. 2 und Abs. 3 BV). Das im Massnahmerecht in Art. 56 Abs. 2
StGB statuierte Verhaltnismassigkeitsprinzip besagt, dass der mit einer Mass-
nahme verbundene Eingriff in die Personlichkeitsrechte des Taters im Hinblick auf
die Wahrscheinlichkeit und Schwere weiterer Straftaten nicht unverhaltnismassig
sein darf. Der Verhaltnismassigkeitsgrundsatz umfasst drei Teilaspekte und ver-
langt zunachst, dass eine Massnahme geeignet sein muss, beim Betroffenen die
Legalprognose zu verbessern. Weiter muss sie notwendig sein, d.h. sie hat zu un-
terbleiben, wenn eine gleich geeignete, aber mildere Massnahme fir den ange-
strebten Erfolg ausreichen wirde. Dieses Kriterium tragt dem Aspekt des Verhalt-
nisses zwischen Strafe und Massnahme bzw. der Subsidiaritdt von Massnahmen
im Sinne von Art. 56 Abs.1 StGB Rechnung. Schliesslich muss zwischen dem
Eingriff und dem angestrebten Zweck eine vernlnftige Relation bestehen (Ver-
haltnismassigkeit im engeren Sinne). Das bedeutet, dass die Sicherheitsbelange
der Allgemeinheit und der Freiheitsanspruch des Betroffenen als wechselseitiges
Korrektiv gesehen und im Einzelfall gegeneinander abgewogen werden missen
(BGer Urteil 6B_640/2015 vom 25. Februar 2016 E. 5.4; BGE 136 IV 156 E. 3.2;
HEER, a.a.0., Art. 56 N 34). Bei einer Prufung des Zweck-Mittel-Verhaltnisses fal-
len im Rahmen der Gesamtwirdigung auf der einen Seite insbesondere die
Schwere des Eingriffs in die Freiheitsrechte des Betroffenen in Betracht. Auf der
anderen Seite sind das Behandlungsbedurfnis sowie die Schwere und die Wahr-
scheinlichkeit kiunftiger Straftaten relevant. Dabei muss bei dieser Interessenab-
wagung den Gefahren, die von einem Tater zu befurchten sind, grossere Bedeu-
tung zukommen, als der Schwere des mit einer Massnahme verbundenen Ein-

griffs (HEER, a.a.0., Art. 56 N 36 mit weiteren Hinweisen).

4.2. Die Verteidigung wendete im Rahmen der Berufungsverhandlung als Ar-

gument gegen die Verhaltnismassigkeit einer stationaren Massnahme wie er-
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wahnt ein, es durfe dem Beschuldigten keine grossere Gefahrlichkeit zugeschrie-
ben werden, als die, die sich in den Anlasstaten manifestiert habe. Sodann misse
die Anlasstat Indizcharakter haben, als typisch im Sinne einer Symptomtat und
nicht als blosse Gelegenheitstat erscheinen. Der Beschuldigte sei bisher einzig
einmal mit Strafbefehl vom 21. Oktober 2013 rechtskraftig verurteilt worden und
es wurden im vorliegenden Fall keine Anlasstaten vorliegen, die auf eine Gefahr-
lichkeit schliessen liessen, die eine stationare Massnahme rechtfertigen konnten.
Es handle sich um eigentliche Gelegenheitstaten, die zudem allesamt von be-
scheidener Schwere gewesen seien. Auch sei wichtig, dass sich die Straftaten
immer und ausschliesslich gegen Polizisten gerichtet hatten, weshalb gemass
Auffassung der Verteidigung nicht behauptet werden konne, dass der Beschuldig-
te eine Gefahr fur die Allgemeinheit darstelle. Zudem sei die Dauer der Mass-
nahme mit der zu verhangenden Strafe zu vergleichen, welche aufgrund des Ver-
schlechterungsverbots nicht scharfer als eine 8-monatige Freiheitsstrafe ausfallen
koénne (Urk. 116 S. 3 ff.).

43. Mit Verweis auf die vorstehenden Ausflhrungen und die zutreffenden
Erwagungen der Vorinstanz (Urk.90 S. 66 ff.) steht vorliegend ausser Frage,
dass eine stationare Massnahme nach Art. 59 StGB geeignet und erforderlich ist.
Jedoch ist der Verteidigung insofern beizupflichten, als dass sich vorliegend an-
gesichts der eher geringfugigen Anlasstaten akzentuiert die Frage der Verhalt-
nismassigkeit der Anordnung einer solchen Massnahme stellt. Gemass dem vor-
stehenden Ergebnis der Beweiswirdigung hat der Beschuldigte zwar verschiede-
ne Tatbestande erflllt, die nicht zu bagatellisieren sind, jedoch je einzeln fur sich
und insbesondere im Bereich des jeweils Moglichen noch nicht schwer wiegen.
Allerdings ist den Verfahrensakten betreffend eingestellte Strafverfahren zu ent-
nehmen, dass es bereits vor den inkriminierten Anlasstaten zu Vorfallen gekom-
men ist, wobei diese aktenkundigen Hinweise wie dargelegt auch vom Gutachter

in seine Risikobeurteilung miteinbezogen werden durften:

4.3.1. So geht aus den Verfahrensakten betreffend den Vorwurf der Drohung im
Jahr 2012 hervor, dass Q. , die Mutter des Beschuldigten, am 17. Dezember

2012 Strafanzeige gegen ihren Sohn wegen Drohung erstattete, nachdem der
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Beschuldigte ihr — wie sich aus dem Polizeirapport vom 18. Dezember 2012 ergibt
— in ihrer gemeinsamen Wohnung gesagt habe "Ich bringe dich in drei Monaten
um" (vgl. Beizugsakten 2012/4086, Einstellungsverfigung der Staatsanwaltschaft
Limmattal/Albis vom 15. Januar 2013, Urk. 9). Der Beschuldigte hat diesen Vor-
wurf sowohl anlasslich der polizeilichen Einvernahme vom 18. Dezember 2012,
als auch im Rahmen der staatsanwaltschaftichen Einvernahme vom
19. Dezember 2012 bestritten (vgl. Beizugsakten 2012/4086, Urk. 3/1-2), worauf-
hin die Mutter des Beschuldigten am 19. Dezember 2012 zu Protokoll gab, ihren
Strafantrag wegen Drohung zurlckzuziehen, sie aber wolle, dass man eine LO-
sung finde (vgl. Beizugsakten 2012/4086, Urk. 3/4).

4.3.2. Gemass Einstellungsverfugung der Staatsanwaltschaft IV betreffend ver-
suchte Totung vom 10. Juni 2013 und Polizeirapport vom 7. Mai 2013 habe der
Beschuldigte seine Mutter im Rahmen einer verbalen und tatlichen Auseinan-
dersetzung mit einem Stock gegen den Kopf und die Arme geschlagen und ihr
gedroht, sie umzubringen. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung habe er
versucht, seine Mutter mit Kérpergewalt aus dem Fenster zu stossen, wobei es
beim Versuch geblieben sei. Schliesslich habe der Beschuldigte mit dem Stock
das Mobiltelefon der Mutter zerstort (vgl. Beizugsakten 2013/409, Urk. 20). Im Un-
tersuchungsverfahren hat der Beschuldigte diese Vorwirfe weitgehend bestritten,
jedoch anlasslich der Hafteinvernahme vom 8. Mai 2013 zugegeben, sich mit dem
Besen gegen seine Mutter verteidigt zu haben und sie dabei aus Versehen am
rechten Arm und am Kopf getroffen zu haben. Auf Vorhalt eines Verletzungs-
photos seiner Mutter, worauf mehrfache Schlagmale und/oder Hamatome abge-
bildet sind (vgl. Beizugsakten 2013/409, Urk. 9/2), gab der Beschuldigte erneut
an, seine Mutter aus Versehen mit dem Besen geschlagen zu haben und fuhrte
auf entsprechende Nachfrage aus, er habe nicht gezahlt, wie oft er seine Mutter
geschlagen habe bzw. er wisse es nicht (vgl. Beizugsakten 2013/409, Urk. 4/1
S.5f.). Dem Gutachten zur koérperlichen Untersuchung des Instituts fur Rechts-
medizin (IRM) vom 3. Juni 2013 lasst sich entnehmen, dass sich bei der Mutter
des Beschuldigten anlasslich der rechtsmedizinischen Untersuchung derselben
vom 8.Mai 2013 an der Kopfseite und an den Oberarmen zahlreiche frische

Hautunterblutungen und Hautrétungen sowie einzelne Hautabschirfungen am El-
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lenbogen und linken Handricken fanden. Die erhobenen Befunde wirden ge-
mass IRM fir eine mehrfache, teils erhebliche stumpfe Gewalteinwirkung gegen
den Korper sprechen und seien insgesamt mit den Vorwurf vereinbar (vgl. Beizu-
gsakten 2013/409, Urk. 7 S. 4). Weiter erhellt aus den Untersuchungsakten, dass
die Kantonspolizei Zurich am 7. Mai 2013 gegen den Beschuldigten ein Kontakt-
verbot von 14 Tagen zu seiner Mutter und Schwester gestitzt auf das Gewalt-
schutzgesetz des Kantons Zurich verfugte, welches vom Beschuldigten unter-
schriftlich bestatigt wurde (vgl. Beizugsakten 2013/409, Urk. 7 S. 4). Zudem wur-
de eine Nachbarin als Zeugin zur Sache befragt, welche anlasslich der staatsan-
waltschaftlichen Einvernahme vom 7. Juni 2013 erklarte, sie habe eine Frau und
einen Mann am Fenster gesehen, wobei der junge Mann die Frau mit einem Ge-
genstand in der Hand geschlagen habe (vgl. Beizugsakten 2013/409, Urk.7
S.4f.). Auf den Vorhalt anlasslich der Berufungsverhandlung, er habe in der Un-
tersuchung eingestanden, seine Mutter aus Versehen mit einem Besen getroffen
zu haben, gab der Beschuldigte zu Protokoll, es sei kein Besen gewesen, es sei
ein Stock gewesen. Nach dem Grund der Auseinandersetzung befragt, fuhrte der
Beschuldigte weiter aus, seine Mutter hatte einen Kollegen nach Hause eingela-

den, was er nicht in Ordnung gefunden habe (Urk. 115 S. 4).

4.3.3. Den Untersuchungsakten der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis des ein-
gesteliten Strafverfahrens betreffend den Vorwurf der Drohung lasst sich ent-
nehmen, dass dem Beschuldigten anlasslich der im Rahmen der Untersuchung
erfolgten polizeilichen Einvernahme vom 18. August 2014 vorgehalten wurde, am
Freitag 15. August 2014 um ca. 16 Uhr ein Eisen in die Hand genommen zu ha-
ben und seinen Ausbildner, R._ | damit bedroht zu haben, nachdem er von
diesem angewiesen worden sei, die Werkstatt aufzuraumen und die Maschinen
zu putzen. Sodann sei der Beschuldigte nach Hause geschickt worden, worauf er
seinem Ausbildner gemass Vorhalt der Polizei am Morgen wahrend des Entlas-
sungsgesprachs erneut gedroht habe (vgl. Beizugsakten 2014/3317, Urk. 3). Der
Beschuldigte stellte diesen Tatvorhalt in Abrede und verneinte, dass sein Verhal-
ten eine Drohung gewesen sei. Er gab aber zu Protokoll, er habe nach einer ver-
balen Auseinandersetzung mit seinem Ausbildner betreffend Putzen ein Vierkant-

rohr in die Hand genommen, wobei seine Hand zu zittern angefangen habe. Dann
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sei er Schritt um Schritt auf R, zugegangen und habe zu ihm gesagt, dass
er nach Hause misse. Er wisse nicht, warum er gezittert habe und fihrte weiter
aus, dass er das Vierkantrohr unten in der Hand gehalten habe, zwischen Ober-
schenkel und Hufte. Er habe sich schwach gefuhit, als er das Rohr gehalten habe,
wobei er aber nicht genau beschreiben konne, warum er sich so gefilhlt habe.
Weiter gab er an, er hatte Emotionen gehabt. Sodann hat der Beschuldigte auch
bestritten, seinem Lehrmeister beim Entlassungsgesprach erneut gedroht zu ha-
ben. Auf den Vorhalt, dass sein Verhalten und seine Wortwahl als Drohung aufge-
fasst werden konnten, antwortete der Beschuldigte schliesslich, er konne sich ja
nicht andern und er habe vielleicht eine laute Stimme (Beizugsakten 2014/3317,
Urk.4 S.2f.). Schliesslich geht aus der Einstellungsverfigung vom 11. Dezember
2014 hervor, dass die mit Datum vom 5. Dezember 2014 durch R, gegen
den Beschuldigten gestellten Strafantrage wegen Drohung im Sinne von Art. 180
Abs. 1 StGB zurtickgezogen wurden (Beizugsakten 2014/3317, Urk. 9)

44. Aus dem mit Einstellungsverfigung vom 15. Januar 2013 abgeschlosse-
nen Untersuchungsverfahren betreffend Drohung im Jahr 2012 (vgl. Beizugsakten
2012/4086) lasst sich vorliegend nichts ableiten, da der Beschuldigte wie erwahnt
stets in Abrede stellte, seiner Mutter je mit dem Tod gedroht zu haben. Aufgrund
der weiteren beigezogenen Untersuchungsakten betreffend versuchte Toétung im
Jahr 2013 (vgl. Beizugsakten 2013/409) und Drohung im Jahr 2014 (vgl. Beizugs-
akten 2014/3317) erhellt aber, dass das Verhalten des Beschuldigten bereits vor
den heute zu beurteilenden Anlasstaten zu polizeilichen Interventionen gefihrt
hat, auch wenn diese Verfahren mangels Vorliegen eines Strafantrages bzw. in-
folge Rickzug desselben eingestellt wurden. Betreffend den Vorwurf der versuch-
ten Totung im Jahr 2013 liegen neben den vorgenannte Indizien (Zeugenaussage
Nachbarin vom 7. Juni 2013, Gutachten des IRM vom 3. Juni 2013, Verletzungs-
photos der Mutter, Verfigung betreffend Anordnung von Schutzmassnahmen
nach GSG vom 7. Mai 2013 [vgl. Beizugsakten 2013/409 Urk. 6, 7, 9/2, 13]) die
im Untersuchungsverfahren und anldsslich der Berufungsverhandlung vom
26. Januar 2017 deponierten Aussagen des Beschuldigten vor, woraus zweifels-
frei hervorgeht, dass der Beschuldigte seine Mutter im Jahr 2013 mehrmals mit

einem Stock geschlagen hat. Sodann ist hinsichtlich des Vorwurfs der Drohung im
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Jahr 2014 gestutzt auf die vorgenannten Zugaben des Beschuldigten immerhin
erstellt, dass der Beschuldigte seinem ehemaligen Ausbildner R. gegen-

uber mit einem Vierkanteisen bedrohlich aufgetreten ist.

4.5. Berlcksichtigt man weiter die rechtskraftige Vorstrafe des Beschuldigten
wegen Gewalt und Drohung gegen Behorden und Beamte aus dem Jahr 2013
(vgl. Beizugsakten 2013/2898, Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis
vom 21. Oktober 2103, Urk. 13) sowie die vorstehend erstellten Anlasstaten, so
lassen die genannten Vorfalle und begangenen Delikte insgesamt auf eine Inten-
sivierung der Krankheit bzw. eine Akzentuierung der schizophrenen Symptome
des Beschuldigten schliessen. Gemass der facharztlich nachgezeichneten Ent-
wicklung der psychischen Erkrankung des Beschuldigten misse wohl etwa seit
dem 18. Lebensjahr — d.h. ab dem Jahr 2012 — von der Prodromalphase bzw.
dem Beginn einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis ausgegangen
werden. Im Gegensatz zu seinem friuheren Auftreten und der Darstellung der Per-
sonlichkeit durch die frihere Lehrerin des Beschuldigten, habe sich der Beschul-
digte ab diesem Zeitpunkt haufiger aggressiv, gespannt, situationsverkennend
mit erhdhter Reizbarkeit, Aggressionsbereitschaft sowie Impulskontrollproblemen
gezeigt, was gemass Gutachter Ausdruck der sich etablierenden psychotischen
Erkrankung und der zunehmend Uberforderten Personlichkeit sei. Mit der adoles-
zentaren Phase liessen sich zwar auch eine Problematik im Umgang mit Res-
pektspersonen, Motivationsschwachen und Tendenz zu Konsum von Alkohol und
Cannabis vereinbaren, nicht jedoch das aktenkundige Auftreten des Beschuldig-
ten, z.B. bei Polizeikontrollen, oder die Ausgestaltung von Streitigkeiten gegen-
uber der Mutter (D1 Urk. 10/14 S. 35).

4.6. Aufgrund des Gesagten ist auch erstellt, dass sich seine Taten — entgegen
den Vorbringen der Verteidigung — nicht ausschliesslich gegen Polizisten gerichtet
haben, sondern sich seine durch die psychische Krankheit hervorgerufene Ge-
fahrlichkeit bereits zuvor im familidren und beruflichen Umfeld manifestiert hat. In
der Folge legte der Beschuldigte gemass vorstehendem Beweisresultat auch bei
den jeweils eher geringfligigen Anlasstaten ein nicht unbeachtliches und erneut

unkontrolliertes Gewaltpotenzial an den Tag. Zu bedrohlichem und wiederholt
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fremdschadigendem Verhalten ist es sodann nicht nur anlasslich seiner Verhaf-
tungen, sondern gemass dem im Recht liegenden Schreiben vom 1. Juli 2016
(Urk. 33) sowie des Therapieverlaufsberichtes der Psychiatrischen Klinik Rheinau
vom 25. Juli 2016 (Urk. 52) auch wahrend seines Aufenthalts in der Klinik Rhein-
au im Rahmen seines vorzeitigen Massnahmeantrittes gekommen. So weist auch
das Gutachten darauf hin, dass der Beschuldigte nach seiner Inhaftierung Todes-
drohungen gegen Aufseher und nach Einweisung in die Klinik Minsterlingen ge-
genuber dem Pflegepersonal ausgestossen habe, weshalb die Unterbringung in
die Sicherheitsabteilung der Klinik Rheinau notwendig geworden sei. Auch dort
habe der Beschuldigte Drohungen ausgestossen, sich aggressiv gezeigt und ha-
be wiederholt zwangsmediziert werden mussen (D1 Urk. 10/14 S. 35).

4.7. Vor diesem Hintergrund erscheint es schlissig, dass der Gutachter dem
Beschuldigen im Rahmen seiner Risikoanalyse insgesamt eine hohe Ruck-
fallgefahr fir erneute Gewalthandlungen attestiert und die Gefahr fur schwerere
Gewalthandlungen bis hin zu tétungsnahmen Handlungen zumindest als moderat-
deutlich und fur Todesdrohungen ebenfalls als hoch eingestuft hat (D1 Urk. 10/14
S. 39). Angesichts dieser beachtlichen Ruckfallgefahr des bisher noch nicht aus-
reichend behandelten Beschuldigten ist davon auszugehen, dass sich die Sozial-
gefahrlichkeit des Beschuldigten, deren Folge die Straftaten waren, wiederholen
konnte und damit auch eine nahe Gefahr bzw. ein ernsthaftes Risiko fur schwer-
wiegende Delinquenz anzunehmen ist. So besteht eine nicht unerhebliche Wahr-
scheinlichkeit, dass der Beschuldigte weitere Straftaten begehen konnte, bei-
spielsweise wenn er sich aufgrund seiner subjektiv verfalschten Wahrnehmung
der Umwelt ohne realen Anlass erneut provoziert, bedroht oder ungerecht behan-

delt fihlt und es ihm nicht gelingt, angemessen zu reagieren.

4.8. Zwar ist die Anordnung einer stationaren Massnahme im Sinne von Art. 59
StGB zweifellos einschneidend, deren Anordnung erscheint mit Blick auf die So-
zZialgefahrlichkeit des krankheitsuneinsichtigen Beschuldigten, welche sich in den
Anlasstaten und den weiteren ersteliten Ubergriffen manifestierte, gerechtfertigt.
Aufgrund der erheblichen Fremdgefahrdung durch den Beschuldigten ist der

Schutz der Offentlichkeit hther zu gewichten und die Abwagung der Interessen
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der Offentlichen Sicherheit mit den Interessen des Beschuldigten muss zugunsten
der Allgemeinheit ausfallen. Nachdem damit auch klar ist, dass der Gefahr weite-
rer Straftaten im vorliegenden Fall einzig mit einer kriminalrechtlichen Sanktion
wirksam begegnet werden kann, erubrigt es sich, den zweiten eventualiter gestell-
te Beweisantrag der Verteidigung (Urk. 116 S.12) zu prufen, weshalb auch dieser

abzuweisen ist.

49. Entgegen der Verteidigung ist in der Anordnung einer die schuldange-
messen Strafe Uberdauernden Massnahme auch kein Verstoss gegen das Gebot
der reformatio in peius zu erblicken, da bereits die Vorinstanz eine stationare
Massnahme angeordnet hat und die Tatsache, dass eine Behandlung im Rahmen
einer stationdaren Massnahme deutlich langer dauern kann, als eine schuldan-
gemessene Strafe, dem gesetzgeberischen Willen entspricht. Gemass Art. 59
Abs. 4 StGB dauert der mit der stationare Massnahme verbundene Freiheits-
entzug in der Regel hdchstens funf Jahre, wobei das Gericht bei einer allfalligen
Verlangerung erneut eine Verhaltnismassigkeitsprifung vorzunehmen hat. Sobald
es der Zustand des Beschuldigten aber erlauben wird, ist er bedingt aus der
Massnahme zu entlassen, allenfalls unter Anordnung einer ambulanten Mass-
nahme fur die Dauer der Probezeit (Art. 62 StGB). Die Vollzugsbehorde wird so-
dann von Gesetzes wegen mindestens jahrlich zu Uberprifen haben, ob sich die
WeiterfUhrung der stationdaren Massnahme als nicht langer verhaltnismassig er-
weist (Art. 62d StGB).

4.10. In Bestatigung des vorinstanzlichen Entscheides ist daher eine stationare
therapeutische Massnahme (Behandlung von psychischen Stérungen) im Sinne
von Art. 59 StGB anzuordnen.
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VI. Kosten- und Entschadigungsfolgen

1. Erstinstanzliche Kosten- und Entschadigungsfolgen

Da es vorliegend beim vorinstanzichen Schuldspruch bleibt, ist ausgangs-
gemass die vorinstanzliche Kostenauflage (Dispositiv-Ziffer 11) zu bestatigen
(Art. 426 Abs. 1 Satz 1 StPO).

2. Kosten- und Entschadigungsfolgen im Berufungsverfahren

2.1. Die Gerichtsgebuhr fur das Berufungsverfahren ist praxisgemass auf
Fr. 3'000.— festzusetzen.

2.2. Im Berufungsverfahren werden die Kosten nach Obsiegen und Unterliegen
auferlegt (Art. 428 Abs. 1 Satz 1 StPO). Nachdem der Beschuldigte mit seiner Be-
rufung vollumfanglich unterliegt, waren ihm grundsatzlich die Kosten, mit Aus-
nahme derjenigen fur die amtliche Verteidigung, aufzuerlegen (Art. 426 Abs. 1
Satz 2 und Abs. 4 StPO). Da der Beschuldigte aufgrund der angeordneten statio-
naren Massnahme in absehbarer Zukunft kein Einkommen wird generieren kén-
nen, sind die Kosten des Berufungsverfahrens in Anwendung von Art. 425 StPO
jedoch sofort abzuschreiben. Die Kosten der amtlichen Verteidigung sind definitiv

auf die Gerichtskasse zu nehmen.

2.3. Der amtliche Verteidiger hat mit Schreiben vom 20. Januar 2017 (Urk. 111)
eine Honorarnote (Urk. 112) und sodann anlasslich der Berufungsverhandlung ei-
ne weitere Honorarnote vom 25. Januar 2017 (Urk. 114) eingereicht. Die darin
geltend gemachten Aufwendungen sind ausgewiesen und erscheinen angemes-
sen. Rechtsanwalt lic. iur. X._ ist damit fir das Berufungsverfahren pauschal
mit Fr. 8'600.— (inklusive Mehrwertsteuer) aus der Gerichtskasse zu entschadi-

gen.
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Es wird beschlossen:

Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zlrich, 1. Abteilung,

vom 23. August 2016 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:

Es wird erkannt:

... (Schuldpunkt)
... (Sanktion)
.... (Vollzug)
.... (Widerruf)
... (Massnahme)

Die Privatklager B. , C. und D. werden mit ihren Zvilanspriichen
auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.

Die mit Beschlagnahmeverfigung der Staatsanwaltschaft Ziirich-Sihl vom 8. Juni
2016 beschlagnahmten Gegenstande, namentlich

- 1 Kugelschreiber (A008237'614),
- 1 Fahrradlampe (A008'237'636),
- 1 Paar weisse Gummihandschuhe (A008237'625),

lagernd bei der Kasse der Staatsanwaltschaft Zirich-Sihl, sind dem Beschuldigten
nach Eintritt der Rechtskraft auf erstes Verlangen herauszugeben. Holt der Beschul-
digte die genannten Gegenstande nicht innert 60 Tagen seit der Rechtskraft dieses
Entscheids ab, werden sie durch die Lager-behérde vernichtet.

Die mit Beschlagnahmeverfigung der Staatsanwaltschaft Zirich-Sihl vom 8. Juni
2016 beschlagnahmten 2 Gramm Marihuana, lagernd bei der Stadtpolizei Zirich, BM-
Lager-Nr. 1, werden eingezogen und durch die Lagerbehérde vernichtet.
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Die Gerichtsgebiihr wird festgesetzt auf:

Fr. 4'500.— ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 13'095.80 Gutachten

Fr. 388.80 Auslagen Untersuchung

Fr. 150.— Zeugenentschadigung

Fr. 23'730.45 amtliche Verteidigung

Allfallige weitere Kosten bleiben vorbehalten.

Rechtsanwalt lic. iur. X wird fir seine Aufwendungen als amtlicher Verteidiger
des Beschuldigten mit Fr. 23'730.45 (inkl. Barauslagen und 8% MwSt.) aus der Ge-
richtskasse entschadigt.

... (Kostenauflage)
... (Mitteilungen)

... (Rechtsmittel).

Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Es wird erkannt:

Der Beschuldigte A. ist schuldig

der mehrfachen versuchten einfachen Korperverletzung im Sinne von
Art. 123 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB,

der einfachen Korperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB,

der versuchten Gewalt und Drohung gegen Behdrden und Beamte im
Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB,

der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behdrden und Beamte im
Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB,

der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB sowie
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~der Ubertretung des BetmG im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG i.V.m.
Art. 19 Abs. 1 lit. d BetmG.

Der Beschuldigte wird bestraft mit 8 Monaten Freiheitsstrafe sowie mit einer

Busse von Fr. 100.—.

Die Freiheitsstrafe sowie die Busse (1 Tag Ersatzreiheitsstrafe) hat der Be-

schuldigte vollumfanglich durch Haft erstanden.

Die mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 21. Oktober
2013 bedingt ausgefallte Geldstrafe von 45 Tagessatzen zu Fr. 30.— wird

vollziehbar erklart, ist jedoch bereits durch Haft abgegolten.

Es wird eine stationare therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59

StGB (Behandlung von psychischen Storungen) angeordnet.
Die vorinstanzliche Kostenauflage (Dispositiv-Ziffer 11) wird bestatigt.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 3'000.— ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 8'600.— amtliche Verteidigung.

Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der amt-
lichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt, jedoch sofort ab-
geschrieben. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden definitiv auf die

Gerichtskasse genommen.

Schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden
des Beschuldigten

- die Staatsanwaltschaft Zurich-Sihl

- den Privatklager B. , ... [Adresse] (auszugsweise)
- die Privatklagerin C. , ... [Adresse] (auszugsweise)
- den Privatklager D. , ... [Adresse] (auszugsweise)

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste
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sowie in vollstandiger Ausfertigung an

und

die amtliche Verteidigung im Doppel fir sich und zuhanden
des Beschuldigten

die Staatsanwaltschaft Zurich-Sihl
das Bundesamt fur Polizei

den Nachrichtendienst des Bundes

nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung

alifalliger Rechtsmittel an

die Vorinstanz
das Migrationsamt des Kantons Zirich

den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste

das Obergericht des Kantons Zirich, Zentrales Inkasso, betr. Vollzug
der Geldstrafe gemass Dispositiv-Ziffer 4

die Kasse des Bezirksgerichts Zurich
(Sachkaution Nr. ... und ...)

die Stadtpolizei Zurich

die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis betr. Untersuchungsakten
Nr. 2013/2898

die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A und B

die KOST Zirich mit dem Formular "Léschung des DNA-Profils und
Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs-
und Loschungsdaten.

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,

begrindeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung

des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes-

gerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen

richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-
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gesetzes.

Obergericht des Kantons Zurich
l. Stratfkammer

Zurich, 1. Februar 2017

Der Prasident: Die Gerichtsschreiberin:

lic. iur. R. Naef MLaw M. Konrad



	Urteil vom 1. Februar 2017
	Anklage:
	Urteil der Vorinstanz (Urk. 90 S. 76 ff.)
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte ist schuldig
	– der mehrfachen versuchten einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB,
	– der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB,
	– der versuchten Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB,
	– der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB,
	– der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB sowie
	– der Übertretung des BetmG im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG i.V.m. Art. 19 Abs. 1 lit. d BetmG.
	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 8 Monaten Freiheitsstrafe sowie mit einer Busse von Fr. 100.–.
	3. Die Freiheitsstrafe sowie die Busse (1 Tag Ersatzfreiheitsstrafe) hat der Beschuldigte vollumfänglich durch Haft (bis und mit heute 304 Tage) erstanden.
	4. Der bedingte Vollzug bezüglich der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 21. Oktober 2013 ausgefällten Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu Fr. 30.– wird widerrufen.
	5. Es wird eine stationäre therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB  (Behandlung von psychischen Störungen) angeordnet.
	6. Die Privatkläger B._____, C._____ und D._____ werden mit ihren Zivilansprüchen auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.
	7. Die mit Beschlagnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 8. Juni 2016 beschlagnahmten Gegenstände, namentlich
	– 1 Kugelschreiber (A008'237'614),
	– 1 Fahrradlampe (A008'237'636),
	– 1 Paar weisse Gummihandschuhe (A008'237'625),
	lagernd bei der Kasse der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, sind dem Beschuldigten nach Eintritt der Rechtskraft auf erstes Verlangen herauszugeben. Holt der Beschuldigte die genannten Gegenstände nicht innert 60 Tagen seit der Rechtskraft dieses Entsch...
	8. Die mit Beschlagnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 8. Juni 2016 beschlagnahmten 2 Gramm Marihuana, lagernd bei der Stadtpolizei Zürich, BM-Lager-Nr. 1, werden eingezogen und durch die Lagerbehörde vernichtet.
	9. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	Allfällige weitere Kosten bleiben vorbehalten.
	10. Rechtsanwalt lic. iur. X._____ wird für seine Aufwendungen als amtlicher Verteidiger des Beschuldigten mit Fr. 23'730.45 (inkl. Barauslagen und 8% MwSt.) aus der Gerichtskasse entschädigt.
	11. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt und sofort abgeschrieben. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden definitiv auf die Gerichtska...
	12. (Mitteilungen)
	13. (Rechtsmittel).
	Berufungsanträge:
	1. In Abänderung der Dispositivziffer 1 des angefochtenen Urteils sei der Beschuldigte der versuchten Drohung im Sinne von Art. 180 StGB sowie eventualiter der Tätlichkeit im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen.
	Im Übrigen sei der Beschuldigte frei zu sprechen.
	2. In Abänderung der Dispositivziffer 2 des angefochtenen Urteils sei der Beschuldigte milde zu bestrafen.
	3. In Abänderung der Dispositivziffer 4 des angefochtenen Urteils sei vom Widerruf des bedingten Vollzugs der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 21. Oktober 2013 ausgefällten Geldstrafe von 45  zu Fr. 30.– abzusehen.
	4. In Abänderung der Dispositivziffer 5 des angefochtenen Urteils sei keine stationäre therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB anzuordnen.
	Es sei auch keine andere strafrechtliche Massnahme anzuordnen.
	5. In Abänderung des angefochtenen Urteils seien dem Beschuldigten aus der Staatskasse eine angemessene Entschädigung und Genugtuung auszurichten.
	6. Die Kosten des Berufungsverfahrens seien inklusive Kosten der amtlichen Verteidigung auf die Staatskasse zu nehmen.
	Erwägungen:
	I.  Prozessuales

	1. Verfahrensgang
	1.1. Zum Verfahrensgang bis zum vorinstanzlichen Urteil kann zwecks Vermeidung von unnötigen Wiederholungen auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz im angefochtenen Entscheid verwiesen werden (Urk. 90 S. 5 ff.; Art. 82 Abs. 4 StPO).
	1.2. Mit Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 1. Abteilung, vom 23. August 2016 wurde der Beschuldigte A._____ im Sinne des eingangs wiedergegebenen Urteilsdispositivs schuldig gesprochen und bestraft. Gegen dieses Urteil liess er mit Schreiben vom 26. ...
	1.3. Mit Präsidialverfügung vom 14. Oktober 2016 wurde den Privatklägern und der Anklagebehörde Frist angesetzt, um Anschlussberufung zu erklären, oder begründet ein Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen (Urk. 98). Daraufhin teilte die Anklage...
	1.4. Am 26. Januar 2017 fand die Berufungsverhandlung statt, zu welcher der Beschuldigte in Begleitung seines amtlichen Verteidigers Rechtsanwalt lic. iur. X._____ erschienen ist (Prot. II S. 6 ff.).
	2. Umfang der Berufung
	2.1. In ihrer Berufungserklärung vom 13. Oktober 2016 beantragte die amtliche Verteidigung des Beschuldigten einen Schuldspruch wegen versuchter Drohung sowie eventualiter wegen Tätlichkeit. Im Übrigen wurde ein Freispruch beantragt. Weiter liess der ...
	2.2. Anlässlich der Berufungsverhandlung schränkte die amtliche Verteidigung auf entsprechende Nachfrage die Berufung zudem insofern ein, als sie zu Protokoll erklärte, der vorinstanzliche Verweis der Zivilansprüche der Privatkläger auf den Weg des Zi...
	2.3. Dementsprechend ist das vorinstanzliche Urteil in den Dispositiv Ziffern 6 (Verweis der Zivilansprüche der Privatkläger auf den Weg des Zivilprozesses), 7 (Herausgabe der beschlagnahmten Gegenstände), 8 (Beschlagnahmung und Vernichtung des eingez...
	2.4. Im übrigen Umfang steht das vorinstanzliche Urteil zwecks Überprüfung zur Disposition.
	3. Verwertbarkeit Gutachten / Beweisanträge
	3.1. Die Verteidigung brachte anlässlich der Berufungsverhandlung im Rahmen der Begründung ihres vorgenannten Antrags, es sei von der Anordnung einer  stationären therapeutischen Massnahme nach Art. 59 StGB abzusehen, sowohl prozessuale, als auch inha...
	4. Allgemeines
	4.1. Im Rechtsmittelverfahren kann das Gericht für die tatsächliche und die rechtliche Würdigung des angeklagten Sachverhalts auf die Begründung der Vorinstanz verweisen. Soweit nachfolgend von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, erfolgt dies j...
	4.2.  Gemäss ständiger bundesgerichtlicher Praxis muss sich die urteilende Instanz nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegen. Die Berufungsinstanz kann sich im Rahmen ihrer n...
	II.  Sachverhalt

	1. Allgemeines
	1.1. In Bezug auf den Vorfall zum Nachteil des Privatklägers B._____ am 26. Mai 2015, um ca. 23:15 Uhr hat die Vorinstanz einleitend erwogen, der Beschuldigte habe zunächst bestritten, sich anklagegemäss verhalten zu haben. Schliesslich habe er sich a...
	1.2. Die allgemeinen Grundsätze der Beweiswürdigung wurden durch die Vorinstanz vollständig und richtig zusammengefasst. Ebenso haben sich die Vorderrichter einlässlich und zutreffend zu den vorhandenen Beweismitteln und zu deren Verwertbarkeit geäus...
	1.3. Schliesslich hat sich die Vorinstanz mit der Frage der Glaubwürdigkeit der aussagenden Personen und namentlich auch mit den von der Verteidigung ins Feld geführten Argumenten einlässlich auseinander gesetzt. Zusammenfassend ist sie zum Schluss ge...

	2. Sachverhalt betreffend Dossier 2
	2.1. Dem Beschuldigten wird in der Anklageschrift vom 9. Juni 2016 in Dossier 2 vorgeworfen, er habe am 26. Mai 2015, ca. 23:15 Uhr, in seiner hinteren rechten Gesässtasche ein Minigrip-Säcklein mit 2 Gramm Marihuana auf sich getragen. Diese Droge hab...
	2.2. Der Beschuldigte bestritt sowohl in der Untersuchung, als auch vor Vorinstanz und anlässlich der Berufungsverhandlung, an besagtem Tag Marihuana auf sich getragen zu haben (D1 Urk. 7/8 S. 4; Prot. I S. 14; Urk. 115 S. 11).
	2.3. Die Vorinstanz hat mit überzeugender Begründung dargetan, dass aus dem vom Polizeibeamten E._____ verfassten Rapport vom 27. Mai 2015, zweifelsfrei hervorgeht, dass beim Beschuldigten im Rahmen der Effektenkontrolle 2 Gramm Marihuana zum Vorsche...

	3. Sachverhalt betreffend Dossier 3
	3.1. Dem Beschuldigten wird in der Anklageschrift vom 9. Juni 2016 in Dossier 3 vorgeworfen, er sei am 21. Juli 2015 auf der Wache … [Adresse], erschienen und habe sich dort gegenüber dem Wachtchef G._____ dahingehend geäussert, dass er den Privatkläg...
	3.2. Der Beschuldigte hat den eingeklagten Vorfall insofern bestritten, als er sich im vorinstanzlichen Verfahren auf den Standpunkt stellte, er habe den Privatkläger nicht bedroht, sondern diesem lediglich eine "bestimmte Verletzung" in Aussicht gest...
	3.3. Dass der Beschuldigte am 21. Juli 2015 gegen 19:40 Uhr auf der Polizeiwache am Bahnhofquai 3 bei Wachtchef G._____ erschienen ist und diesen darum ersucht hat, dem Privatkläger eine Botschaft auszurichten, ist unbestritten (vgl. zuletzt Urk. 115 ...

	4. Sachverhalt betreffend Dossier 4
	4.1. Vorfall zum Nachteil der Privatklägerin C._____
	4.1.1. Dem Beschuldigten wird in der Anklageschrift vom 9. Juni 2016 in Dossier 4 zunächst vorgeworfen, er habe sich am 18. September 2015 unberechtigterweise in einem Solarium an der … [Adresse], aufgehalten, weshalb die beiden Polizeibeamten C._____...
	4.1.2. Der Beschuldigte anerkannte den Sachverhalt insofern, als er nicht in Abrede stellte, sich zur fraglichen Zeit am fraglichen Ort aufgehalten und dabei durch die Polizeibeamten C._____ und H._____ einer Personenkontrolle unterzogen worden zu sei...
	4.1.3. Die Vorinstanz hat die hier massgeblichen Aussagen des Beschuldigten – soweit sich dieser zur Sache äusserte – und auch diejenigen der Privatkläger C._____ und H._____ in nicht zu beanstandender Art und Weise zusammengefasst und ihrer Aussagenw...
	4.2. Vorfall zum Nachteil des Privatklägers H._____
	4.2.1. Dem Beschuldigten wird in der Anklageschrift vom 9. Juni 2016 in Dossier 4 weiter vorgeworfen, er habe im Anschluss an den Vorfall im Solarium I._____, die Abstandszelle nicht betreten wollen, weshalb ihn der Polizeibeamte und Privatkläger H.__...
	4.2.2. Dass es am 18. September 2015 um ca. 11:35 Uhr anlässlich seiner Verbringung in die Abstandszelle zu einem Konflikt zwischen ihm und dem Privatkläger H._____ gekommen ist, wird vom Beschuldigten nicht generell in Abrede gestellt. Im Rahmen sei...
	4.2.3. Demgegenüber haben die beiden Polizeibeamten C._____ und H._____ übereinstimmend geschildert, wie sie den Beschuldigten im Anschluss an den Vorfall im Solarium mittels Kastenwagen auf die Polizeiwache in J._____ verbringen liessen. Dort angeko...
	4.2.4. Auch in Bezug auf diesen Anklagevorwurf hat die Vorinstanz eine überzeugende und gründliche Beweiswürdigung vorgenommen. Darauf kann vollumfänglich verwiesen werden (Urk. 90 S. 24 ff.). Lediglich im Sinne einer Ergänzung ist anzufügen, dass sic...

	5. Sachverhalt Dossier 5
	5.1. Vorfall zum Nachteil des Privatklägers D._____
	5.1.1. Dem Beschuldigten wird in der Anklageschrift vom 9. Juni 2016 in Dossier 5 zunächst vorgeworfen, er habe am 26. Oktober 2015 – obwohl ihm klar gewesen sei, dass vier Polizeibeamte versucht hätten, ihn in eine Zelle zu bringen – einen Fuss gegen...
	5.1.2. Der Beschuldigte anerkannte sowohl in der Untersuchung (D1 Urk. 7/5 S. 3; D1 Urk. 7/7 S. 2; D1 Urk. 7/8 S. 6 f.), als auch vor Vorinstanz (Prot. I S. 18) den äusseren Anklagevorwurf. Nach seinen Darstellungen trifft es zu, dass er im Rahmen sei...
	5.1.3. Der Anklagevorwurf stützt sich im Wesentlichen auf die Aussagen der am Vorfall direkt beteiligten Polizeibeamten D._____, K._____ und L._____. Die Vorinstanz hat deren Aussagen korrekt zusammengefasst und wiedergegeben. Darauf kann vorab vollu...
	5.1.4. Im Sinne einer Ergänzung der vorinstanzlichen Erwägungen ist mit Bezug auf die Aussagen des Privatklägers D._____ noch darauf hinzuweisen, dass dieser trotz seiner persönlichen Betroffenheit empathisch und bemerkenswert zurückhaltend aussagte. ...
	5.2. Vorfall zum Nachteil des Privatklägers B._____
	5.2.1. Dem Beschuldigten wird in der Anklageschrift vom 9. Juni 2016 in Dossier 5 weiter was folgt vorgeworfen: Anlässlich von Weiterungen in der Polizeiwache hätten die Polizeibeamten dem sich nunmehr in der Zelle befindlichen Beschuldigten das erken...
	5.2.2. Anlässlich der polizeilichen Befragung vom 27. Oktober 2015 gab der Beschuldigte auf die Frage, ob es zutreffe, dass er am Vortag einen Polizisten mit der rechten Faust ins Gesicht geschlagen habe, wörtlich zu Protokoll: "Wir weissen sollen die...
	5.2.3. Die Vorinstanz hat die zur Erstellung des Sachverhalts massgeblichen Beweismittel, nämlich die oben zusammengefassten Aussagen des Beschuldigten und diejenigen des Privatklägers B._____ (D5 Urk. 6; D1 Urk. 9), der Auskunftspersonen M._____ (D5 ...
	III.  Rechtliche Würdigung

	1. Einfache Körperverletzung und Tätlichkeit
	1.1. Bereits die Vorinstanz hat festgehalten, dass die Anklagebehörde das Verhalten des Beschuldigten in den Anklagesachverhalten betreffend Dossier 1 zum Nachteil des Privatklägers B._____ und Dossier 4 zum Nachteil des Privatklägers H._____ sowie d...
	1.2. Versuchte einfache Körperverletzung und Tätlichkeit
	1.2.1. Die Vorinstanz hat sich in allgemeiner Hinsicht zu den Voraussetzungen zur Annahme eines Versuchs zutreffend geäussert und hat ferner die objektiven sowie subjektiven Voraussetzungen zu den Tatbeständen der einfachen Körperverletzung nach Art....
	1.2.2. Hinsichtlich der Handlung betreffend Dossier 1 zum Nachteil des Privatklägers B._____ kam die Vorinstanz im Rahmen der rechtlichen Würdigung zusammenfassend zum Schluss, es lasse sich nicht erstellen, dass der Wille des Beschuldigten auf die V...
	1.2.3. Vor Vorinstanz ging auch die Verteidigung des Beschuldigten davon aus, dass sein Verhalten als Tätlichkeit zu würdigen sei. Der Beschuldigte habe sich mit seinem Verhalten jedoch gegen den ungerechtfertigten tätlichen Übergriff des Privatkläger...
	1.2.4. Die rechtliche Würdigung der Vorinstanz ist zutreffend und vollständig. Sie kann ohne Weiterungen übernommen werden (Art. 82 Abs. 4 StPO). Soweit sich die Verteidigung sinngemäss auf den Standpunkt stellt, der Beschuldigte habe in Notwehr (Art....
	1.2.5. Hinsichtlich des Sachverhaltes betreffend Dossier 4 zum Nachteil des Privatklägers H._____, namentlich des Trittes gegen den Bauch, erwog die Vorinstanz, es ergebe sich aus den Handlungen des Beschuldigten, dass dieser eine Schädigung desselben...
	1.2.6. Dasselbe gilt mit der Vorinstanz hinsichtlich des Sachverhaltes betreffend Dossier 5 zum Nachteil des Privatklägers D._____, welchem der Beschuldigte mit dem Fuss einen Tritt ins Gesicht verpasste. Dass ein Tritt mit dem Fuss gegen das Gesicht ...
	1.3. Vollendete einfache Körperverletzung
	Hinsichtlich des Sachverhalts betreffend Dossier 5 zum Nachteil des Privatklägers B._____ sind die Folgen des vom Beschuldigten dem Privatkläger aus unmittelbarer Nähe gegen sein Gesicht ausgeführten Faustschlages (blutende Platzwunden im Lippenbereic...
	1.4. Zusammenfassend erfüllte der Beschuldigte damit den Tatbestand der Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB, der mehrfachen versuchten einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB sowie den Tatb...

	2. Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte
	2.1. Die Anklagebehörde würdigt das Verhalten des Beschuldigten in den Anklagesachverhalten betreffend die Dossiers 1, 4 und 5 als mehrfache Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB.
	2.2. Die Vorinstanz hat sich in allgemeiner Hinsicht zum Tatbestand der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte zutreffend geäussert, angegeben, woraus sich der Begriff des Beamten ergibt (nämlich Art. 110 Abs. 3 StGB) und erläutert, welche Tätig...
	2.3. Die Verteidigung hatte vor Vorinstanz geltend gemacht, sowohl bei der Anhaltung und Personenkontrolle am 26. Mai 2015 wie auch bei derjenigen am 26. Oktober 2015 habe es sich um nicht gesetzmässige Kontrollen gehandelt. Diese seien vielmehr einzi...
	2.4. Zu den Einwänden der Verteidigung betreffend Rechtmässigkeit der Amtshandlungen ist folgendes festzuhalten:
	2.4.1. Zunächst ist der Verteidigung zu widersprechen, dass die genannten Kontrollen einzig auf die Hautfarbe des Beschuldigten zurückzuführen waren. Denn wie die Vorinstanz zutreffend erwog (Urk. 90 S. 41 f.) liefern die Akten konkrete Hinweise dafür...
	2.4.2. Wie die Vorinstanz ausführlich anhand des Polizeirapports vom 27. Mai 2015 und der – entgegen der Darstellung der Verteidigung – durchgehend konstanten Depositionen verschiedener Polizeibeamten darlegte (Urk. 90 S. 41 f.), kam es deshalb zur Ko...
	2.4.3. In Zusammenhang mit der Kontrolle vom 26. Oktober 2015 fasste die Vorinstanz die Angaben im Rapport von O._____ sowie diejenigen im Wahrnehmungsbericht von K._____ zutreffend zusammen, die mit den Depositionen verschiedener Polizeibeamten (K.__...
	2.4.4. Die Verteidigung macht weiter geltend, im Betreten der Zelle des Beschuldigten durch den Privatkläger B._____ am 26. Oktober 2015 sei keine schützenswerte Amtshandlung zu erkennen, weil B._____ die Abstandzelle nicht betreten habe, um eine gere...
	2.4.5. Der Privatkläger B._____ hatte bereits im Rahmen des Polizeieinsatzes vom 26. Mai 2015 (Dossier 1) mit dem Beschuldigten zu tun. Weiter galt auch die unter Dossier 3 eingeklagte Drohung dem Privatkläger B._____. Mit der Vorinstanz ist der Vert...
	2.4.6. Zusammenfassend ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass sämtliche hier interessierende Amtshandlungen rechtmässig erfolgt sind (so auch Vorinstanz Urk. 90 S. 44). Aufgrund des eingeklagten Sachverhaltes (Dossiers 1, 2, 4 und 5) stehen bei der...
	2.5. Hinderung einer Amtshandlung
	2.5.1. In diesem Zusammenhang ist der Sachverhalt gemäss Dossier 4 zum Nachteil der Privatklägerin C._____ von Belang.
	2.5.2. Die Vorinstanz hat die massgebenden theoretischen Ausführungen zum Tatbestandsmerkmal der Drohung festgehalten und erläutert, unter welchen Voraussetzungen von einer Hinderung einer Amtshandlung auszugehen ist, worauf verwiesen werden kann (Ur...
	2.5.3. Soweit die Verteidigung ihren Ausführungen einen Sachverhalt zugrunde legt, der nicht dem erstellten Anklagesachverhalt entspricht, namentlich der Beschuldigte habe der Privatklägerin nicht gedroht sie zu schlagen, sondern sie nur aufgefordert,...
	2.6. Tätliche Angriffe während der Amtshandlung
	2.6.1. Hinsichtlich der erstellten Sachverhalte betreffend Dossier 1, Dossier 4 zum Nachteil des Privatklägers H._____ und Dossier 5, im Rahmen derer der Beschuldigte jeweils mit Schlägen, Fusstritten und Ähnlichem auf die Polizisten losging, kommt di...
	2.6.2. Als tätliche Angriffe während einer Amtshandlung sind unmittelbare körperliche Einwirkungen auf Beamte im Sinne von Art. 126 StGB zu verstehen, wobei eine aggressive Kraftentfaltung gegen die betreffende Amtsperson gefordert wird (vgl. Heimgart...
	2.6.3. Zutreffend erwog die Vorinstanz, dass der Beschuldigte diese Voraussetzungen in den hier zur Diskussion stehenden Sachverhalten ohne Weiteres erfüllte, zumal er gegen die betreffenden Beamten zwei versuchte und eine vollendete einfache Körperve...
	2.6.4. In Bestätigung der Vorinstanz erfüllte der Beschuldigte den Tatbestand der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB.
	2.6.5. Zusammenfassend erfüllte der Beschuldigte mit Bezug auf die hier diskutierten Rechtspflegedelikte den Tatbestand der versuchten Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB sowie der mehr...

	3. Drohung
	3.1. In diesem Zusammenhang steht die in Dossier 3 eingeklagte Drohung zum Nachteil des Privatklägers B._____.
	3.2. Zum Tatbestand der Drohung hat die Vorinstanz die nötigen theoretischen Ausführungen gemacht, auf die hier zu verweisen ist (Urk. 90 S. 47).
	3.3. Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, der Beschuldigte habe dem Privatkläger B._____ eine Todesdrohung ausrichten lassen, wobei er klargemacht habe, dass die Verwirklichung der Drohung in seinem Belieben stehe. Eine Drohung mit dem Tod stelle zwe...
	3.4. Die Verteidigung nahm vor Vorinstanz den Standpunkt ein, der Privatkläger B._____ habe keine Angst vor dem Beschuldigten gehabt, anders lasse sich nämlich nicht erklären, dass er sich am 26. Oktober 2015 ohne Grund in die Abstandszelle zum Beschu...
	3.5. Insoweit sich die Verteidigung auf den Standpunkt stellt, der Beschuldigte habe dem Privatkläger "lediglich" Schläge in Aussicht gestellt, entspricht dies nicht dem erstellten Sachverhalt. Wie zuvor dargetan, hat der Beschuldigte dem Privatkläger...

	4. Übertretung des BetmG
	4.1. Die Vorinstanz kam zusammengefasst zum Schluss, aufgrund der beim Beschuldigten sichergestellten geringfügigen Menge an Marihuana von 2 Gramm ergebe sich, dass dieses für den eigenen Konsum bestimmt gewesen sei. Dadurch, dass der Beschuldigte das...
	4.2. Gestützt auf den erstellten Sachverhalt, trug der Beschuldigte am 26. Mai 2015 in seiner hinteren rechten Gesässtasche ein Minigrip mit 2 Gramm Marihuana auf sich. Aufgrund der beim Beschuldigten sichergestellten geringfügigen Menge ist im Sinne ...

	5. Konkurrenzen
	5.1. Die Vorinstanz hat unter Angabe der massgebenden Lehre korrekt festgehalten, dass hinsichtlich des Sachverhaltes betreffend Dossier 1, bezüglich dessen der Beschuldigte sowohl den Tatbestand der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Si...
	5.2. Weiter ist korrekt, dass betreffend die Sachverhalte in Bezug auf Dossier 4 zum Nachteil des Privatklägers H._____ sowie Dossier 5 zwischen der Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Abs. 1 StGB und der einfachen Körperverletzung...

	6. Rechtfertigungsgründe
	6.1. Die Verteidigung hatte im Zusammenhang mit dem Sachverhalt gemäss Dossier 1 geltend gemacht, der Beschuldigte habe sich gegen einen ungerechtfertigten tätlichen Übergriff des Privatklägers B._____ rechtmässig mit einer Tätlichkeit gewehrt, wesweg...
	6.2. Die Vorinstanz hat mit zutreffender Begründung erwogen, dass es im Rahmen einer Kontrolle, bei welcher sich die kontrollierte Person weigert, ihren Ausweis vorzuzeigen (wie gemäss Dossier 1 geschehen), sowohl nach den Grundsätzen der Subsidiaritä...
	6.3. Auch hinsichtlich des im Rahmen des In-die-Zelle-Verbringens durch den Privatkläger H._____ abgegebenen Schubses (Dossier 4) liegt keine Unrechtmässigkeit vor. Diesbezüglich hielt die Vorinstanz fest, die Polizisten hätten den Beschuldigten, wel...
	6.4. Diese Erwägungen zeigen, dass die Berufung auf Rechtfertigungsgründe seitens der Verteidigung zum Scheitern verurteilt ist. Weiter erübrigt es sich auf die weiteren Vorbringen der Verteidigung, die im Widerspruch zum erstellten Sachverhalt stehen...

	7. Schuld
	7.1. Gemäss Art. 19 StGB ist nicht strafbar, wer zur Zeit der Tat nicht fähig war, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln. War der Täter zur Zeit der Tat nur teilweise fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gem...
	7.2. Zur Frage der Schuldfähigkeit äusserte sich der Gutachter Dr. med. P._____ in seinem Gutachten vom 14. April 2016 dahingehend, dass für sämtliche in diesem Verfahren zur Diskussion stehenden Tathandlungen von einer Beeinträchtigung durch die unt...

	8. Zusammenfassung
	8.1. Mit der Vorinstanz ist zusammenfassend festzuhalten, dass der Beschuldigte durch sein Handeln folgende Tatbestände erfüllte:
	8.2. Entsprechend ist er dieser Delikte schuldig zu sprechen.
	IV.  Sanktion

	1. Ausgangslage
	1.1. Die Vorinstanz hat den Beschuldigten mit einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten sowie mit einer Busse von Fr. 500.– bestraft und sodann erkannt, dass der Beschuldigte die Freiheitsstrafe sowie die Busse vollumfänglich durch Haft erstanden habe (Urk....
	1.2. Die Verteidigung beantragt berufungsweise, es sei der Beschuldigte milde zu bestrafen. Sodann sei auf den Widerruf einer früheren bedingt ausgesprochenen Geldstrafe zu verzichten (Urk. 116 S. 1) .
	2. Grundsätze der Strafzumessung / methodisches Vorgehen
	2.1. Die Vorinstanz hat zunächst die Grundsätze der Strafzumessung im engeren Sinne richtig dargelegt und sodann zutreffend auf Art. 49 Abs. 1 StGB hingewiesen, wonach bei Vorliegen von mehreren gleichartigen Strafen, das Gericht den Täter zu der Stra...
	2.2. Nicht zu beanstanden ist sodann, dass die Vorinstanz von der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB als schwerstes Delikt ausgegangen ist und für diese eine Einsatzstrafe festgesetzt hat, welche sodann in Anwendung des Asp...
	2.3. Ergänzend ist festzuhalten, dass die Bildung einer Gesamtstrafe im Sinne von Art. 49 Abs. 1 StGB nur bei gleichartigen Strafen möglich ist. Ungleichartige Strafen sind kumulativ zu verhängen, zumal das Asperationsprinzip nur greift, wenn mehrere ...
	2.4. Allerdings kann der Vorinstanz nicht gefolgt werden, wenn sie im Rahmen ihres methodischen Vorgehens bei der Gesamtstrafenbildung die erheblich verminderte Schuldfähigkeit des Beschuldigten lediglich beim Delikt der Drohung und dort im Rahmen der...
	2.5. Im Übrigen setzt sich die Vorinstanz mit den wesentlichen schuldrelevanten Komponenten auseinander und würdigt sämtliche relevanten Zumessungsgründe. So kommt sie zum Ergebnis, dass eine Freiheitsstrafe von 8 Monaten angemessen sei. Die von der V...
	2.6. Zudem ist angesichts der vorliegend zur Diskussion stehenden Strafhöhe und aus Gründen der präventiven Effizienz nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz für die angeklagten Delikte eine Freiheitsstrafe ausgefällt hat. So ist mit der Vorinstanz...
	2.7. Richtig hat die Vorinstanz erkannt, dass für die Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG i.V.m. Art. 19 Abs. 1 lit. d BetmG kumulativ eine Busse auszusprechen ist (Urk. 90 S. 60 f.). Die durch die Vorinstanz a...
	2.8. Sodann kann auch betreffend Anrechnung der Haft vollumfänglich auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden, wonach dem Beschuldigten 304 Tage aus bereits erstandener Haft anzurechnen sind. Damit ist in Bestätigung des angefochtenen Entsche...
	2.9. Weiter hat die Vorinstanz zutreffend angeführt, dass die Massnahmebedürftigkeit des Beschuldigten (vgl. nachfolgend Ziffer VI) gemäss konstanter bundesgerichtlicher Praxis einen voll- oder teilbedingten Strafvollzug infolge zwingend negativer Leg...
	V.  Widerruf

	1. Die Vorinstanz hat die gegen den Beschuldigten mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 21. Oktober 2013 bedingt ausgefällte Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu Fr. 30.– widerrufen (Urk. 90 S. 63).
	2. Die rechtlichen Voraussetzungen, welche das Gericht bei seinem Widerrufsentscheid zu beachten hat, wurden von der Vorinstanz unter Hinweis auf die relevante Literatur vollständig und zutreffend dargelegt, weshalb auf diese Ausführungen verweisen w...
	3. Dem Beschuldigten ist infolge seiner Delinquenz während laufender Probezeit sowie der ihm fachärztlich attestierten Massnahmebedürftigkeit (vgl. dazu nachfolgend Ziffer IV) zwingend eine schlechte Legalprognose zu stellen. Der angefochtene, vorinst...
	VI.  Massnahme

	1. Ausgangslage / Vorbringen der Verteidigung
	1.1. Die Vorinstanz hat dem Antrag der Anklagebehörde folgend für den Beschuldigten eine stationäre Massnahme im Sinne von Art. 59 Abs. 1 StGB (Behandlung psychischer Störungen) angeordnet. Der appellierende Beschuldigte beantragt im Berufungs- wie sc...
	1.2. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Anordnung einer stationären  Massnahme im Sinne von Art. 56 i.V.m. Art. 59 StGB wurden bereits von der Vorinstanz richtig angeführt, weshalb vorliegend, um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, gesamthaft ...

	2. Verwertbarkeit Gutachten
	2.1. Gemäss dem im Recht liegenden Gutachten von Dr. med. P._____ vom 14. April 2016 litt der Beschuldigte in den Tatzeiträumen sowie auch zum Zeitpunkt der Begutachtung an einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis, am ehesten an einer parano...
	2.2. Bereits die Vorinstanz hat zutreffend darauf hingewiesen, dass sich das im Recht liegende Gutachten überwiegend auf Akten stütze, da der Beschuldigte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht habe (Urk. 90 S. 66). Als Beurteilungsgrun...
	2.3.  Allerdings stellt sich in diesem Zusammenhang gestützt auf die vorgenannte Rüge der Verteidigung die Frage, ob der Gutachter auf die ihm von der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellten Akten betreffend eingestellten Verfahren abstellen und ...
	2.4. Das Obergericht Zürich hat im Rahmen einer Beschwerde gegen den Auftrag zur psychiatrischen Begutachtung der Staatsanwaltschaft mit Verweis auf einen bundesgerichtlichen Leitentscheid betreffend Berücksichtigung gelöschter Vorstrafen erkannt, den...
	2.5. In analoger Anwendung der vorgenannten Rechtsprechung ist demnach im vorliegenden Verfahren nicht zu beanstanden, dass in die gutachterliche Einschätzung der Legalprognose auch Erkenntnisse aus den eingestellten Strafverfahren eingeflossen sind....
	3. Massnahmebedürftigkeit bzw. -fähigkeit und Massnahmewilligkeit
	3.1. Im Gutachten wird weiter festgehalten, der Beschuldigte sei als dringend massnahmebedürftig bei unzureichender Massnahmewilligkeit, jedoch als ausreichend massnahmefähig einzustufen. Aus gutachterlicher Sicht sei daher einzig eine stationäre Mas...
	3.2. Bereits die Vorinstanz hat zu Recht den im vorinstanzlichen Verfahren vorgebrachten Einwand der Verteidigung verworfen, wonach sich das Gutachten nicht mit der Möglichkeit einer anderen Massnahmeform auseinandergesetzt habe. Entgegen der Auffassu...
	3.3. Auch kann dem im Rahmen der Berufungsverhandlung geltend gemachten Vorbringen der Verteidigung nicht gefolgt werden, wonach die Behandlungsfähigkeit und Eignung der angedachten Behandlung vom Gutachter nicht plausibel dargelegt worden seien, wesh...
	3.4. Wenn im Gutachten ausgeführt wird, der Beschuldigte werde im Zeitpunkt des Gutachtens erstmals einer fachgerechten psychiatrischen Behandlung zugeführt, weshalb noch abzuwarten sei, ob die Legalprognose hierdurch verbessert werden könne und vom G...
	3.5. Schliesslich kann auch aus dem bisherigen Massnahmeverlauf nicht abgeleitet werden, dass eine stationäre Behandlung – wie dies die Verteidigung vorbringt – auch auf absehbare Zeit keine Wirkung zeigen werde. Der Massnahmeverlauf spricht, ebenso w...
	3.6. Gestützt auf die klaren und nachvollziehbaren Ausführungen des Gutachters sind folglich sowohl die Voraussetzungen der Geeignetheit einer stationären Massnahme als auch die Therapierbarkeit des Beschuldigten gegeben und es ist zu erwarten, dass m...
	3.7. Was die Massnahmewilligkeit anbelangt, ist in Ergänzung zu den Ausführungen der Vorinstanz festzuhalten, dass gemäss Doktrin und Praxis im Einklang mit der forensisch-psychiatrischen Lehre an die Therapiewilligkeit im Zeitpunkt des richterlichen ...
	3.8. Sowohl der Gutachter als auch die Vorinstanz gehen wie dargelegt davon aus, dass der Beschuldigte grundsätzlich behandlungsfähig wäre. Der Beschuldigte erklärte auch anlässlich der Berufungsverhandlung erneut, dass er nicht mehr in die Massnahme ...

	4. Verhältnismässigkeit
	4.1. Bei jeder strafrechtlichen Sanktion, die in verfassungsmässig garantierte Rechte eingreift, bleibt zu fragen, ob sie dem Gebot der Verhältnismässigkeit entspricht (Art. 36 Abs. 2 und Abs. 3 BV). Das im Massnahmerecht in Art. 56 Abs. 2 StGB statui...
	4.2. Die Verteidigung wendete im Rahmen der Berufungsverhandlung als Argument gegen die Verhältnismässigkeit einer stationären Massnahme wie erwähnt ein, es dürfe dem Beschuldigten keine grössere Gefährlichkeit zugeschrieben werden, als die, die sich ...
	4.3. Mit Verweis auf die vorstehenden Ausführungen und die zutreffenden  Erwägungen der Vorinstanz (Urk. 90 S. 66 ff.) steht vorliegend ausser Frage, dass eine stationäre Massnahme nach Art. 59 StGB geeignet und erforderlich ist. Jedoch ist der Vertei...
	4.3.1. So geht aus den Verfahrensakten betreffend den Vorwurf der Drohung im Jahr 2012 hervor, dass Q._____, die Mutter des Beschuldigten, am 17. Dezember 2012 Strafanzeige gegen ihren Sohn wegen Drohung erstattete, nachdem der Beschuldigte ihr – wie ...
	4.3.2. Gemäss Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft IV betreffend versuchte Tötung vom 10. Juni 2013 und Polizeirapport vom 7. Mai 2013 habe der Beschuldigte seine Mutter im Rahmen einer verbalen und tätlichen Auseinandersetzung mit einem Stoc...
	4.3.3. Den Untersuchungsakten der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis des eingestellten Strafverfahrens betreffend den Vorwurf der Drohung lässt sich entnehmen, dass dem Beschuldigten anlässlich der im Rahmen der Untersuchung erfolgten polizeilichen E...
	4.4. Aus dem mit Einstellungsverfügung vom 15. Januar 2013 abgeschlossenen Untersuchungsverfahren betreffend Drohung im Jahr 2012 (vgl. Beizugsakten 2012/4086) lässt sich vorliegend nichts ableiten, da der Beschuldigte wie erwähnt stets in Abrede stel...
	4.5. Berücksichtigt man weiter die rechtskräftige Vorstrafe des Beschuldigten wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte aus dem Jahr 2013 (vgl. Beizugsakten 2013/2898, Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 21. Oktober 2103, U...
	4.6. Aufgrund des Gesagten ist auch erstellt, dass sich seine Taten – entgegen den Vorbringen der Verteidigung – nicht ausschliesslich gegen Polizisten gerichtet haben, sondern sich seine durch die psychische Krankheit hervorgerufene Gefährlichkeit be...
	4.7. Vor diesem Hintergrund erscheint es schlüssig, dass der Gutachter dem Beschuldigen im Rahmen seiner Risikoanalyse insgesamt eine hohe Rückfallgefahr für erneute Gewalthandlungen attestiert und die Gefahr für schwerere Gewalthandlungen bis hin zu...
	4.8. Zwar ist die Anordnung einer stationären Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB zweifellos einschneidend, deren Anordnung erscheint mit Blick auf die Sozialgefährlichkeit des krankheitsuneinsichtigen Beschuldigten, welche sich in den Anlasstaten und...
	4.9. Entgegen der Verteidigung ist in der Anordnung einer die schuldangemessen Strafe überdauernden Massnahme auch kein Verstoss gegen das Gebot der reformatio in peius zu erblicken, da bereits die Vorinstanz eine stationäre Massnahme angeordnet hat ...
	4.10. In Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheides ist daher eine stationäre therapeutische Massnahme (Behandlung von psychischen Störungen) im Sinne von Art. 59 StGB anzuordnen.

	VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen
	1. Erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsfolgen
	2. Kosten- und Entschädigungsfolgen im Berufungsverfahren
	2.1. Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist praxisgemäss auf Fr. 3'000.– festzusetzen.
	2.2. Im Berufungsverfahren werden die Kosten nach Obsiegen und Unterliegen auferlegt (Art. 428 Abs. 1 Satz 1 StPO). Nachdem der Beschuldigte mit seiner Berufung vollumfänglich unterliegt, wären ihm grundsätzlich die Kosten, mit Ausnahme derjenigen für...
	2.3. Der amtliche Verteidiger hat mit Schreiben vom 20. Januar 2017 (Urk. 111) eine Honorarnote (Urk. 112) und sodann anlässlich der Berufungsverhandlung eine weitere Honorarnote vom 25. Januar 2017 (Urk. 114) eingereicht. Die darin geltend gemachten ...

	Es wird beschlossen:
	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 1. Abteilung, vom 23. August 2016 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:
	Es wird erkannt:
	2. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig
	 der mehrfachen versuchten einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB,
	 der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB,
	 der versuchten Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB,
	 der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB,
	 der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB sowie
	 der Übertretung des BetmG im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG i.V.m. Art. 19 Abs. 1 lit. d BetmG.

	3. Der Beschuldigte wird bestraft mit 8 Monaten Freiheitsstrafe sowie mit einer Busse von Fr. 100.–.
	4. Die Freiheitsstrafe sowie die Busse (1 Tag Ersatzfreiheitsstrafe) hat der Beschuldigte vollumfänglich durch Haft erstanden.
	5. Die mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 21. Oktober 2013 bedingt ausgefällte Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu Fr. 30.– wird vollziehbar erklärt, ist jedoch bereits durch Haft abgegolten.
	6. Es wird eine stationäre therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB (Behandlung von psychischen Störungen) angeordnet.
	7. Die vorinstanzliche Kostenauflage (Dispositiv-Ziffer 11) wird bestätigt.
	8. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	9. Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt, jedoch sofort abgeschrieben. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden definitiv auf die Gerichtskasse genommen.
	10. Schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden  des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl
	 den Privatkläger B._____, … [Adresse] (auszugsweise)
	 die Privatklägerin C._____, … [Adresse] (auszugsweise)
	 den Privatkläger D._____, … [Adresse] (auszugsweise)
	 den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden  des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl
	 das Bundesamt für Polizei
	 den Nachrichtendienst des Bundes
	 die Vorinstanz
	 das Migrationsamt des Kantons Zürich
	 den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste
	 das Obergericht des Kantons Zürich, Zentrales Inkasso, betr. Vollzug der Geldstrafe gemäss Dispositiv-Ziffer 4
	 die Kasse des Bezirksgerichts Zürich (Sachkaution Nr. … und …)
	 die Stadtpolizei Zürich
	 die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis betr. Untersuchungsakten  Nr. 2013/2898
	 die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A und B
	 die KOST Zürich mit dem Formular "Löschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs- und Löschungsdaten.

	11. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.

